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In aller Kürze 

 

Die Bundesregierung plant noch in diesem Jahr den Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in den 

Deutschen Bundestag einzubringen. Auf Grundlage eines am 2. Oktober 2018 vom Bundeskabinett beschlos-

senen Eckpunktepapiers hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) einen Referenten-

entwurf erarbeitet, der mit dem Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie vorabgestimmt und am 26. November 2018 den Verbänden zur Stellungnahme über-

sandt wurde.  

 

Ziel ist die Steuerung und nachhaltige Steigerung der bedarfsorientierten Zuwanderung von Fachkräfteneue-

rung und eine nachhaltige Steigerung der bedarfsorientierten Zuwanderung, eingebettet in den bestehenden 

migrationspolitischen Ordnungsrahmen. Bestehende Regelungen zur Zuwanderung sollen zusammengefasst, 

verändert und ergänzt werden. Dabei werden auch zusätzliche neue Voraussetzungen für die Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen festgelegt und Verfahren und Zuständigkeit bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels 

verändert.  

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist überzeugt, dass eine Neuausrichtung der Zu- und Einwanderung von 

Erwerbstätigen zur stärkeren Einbindung vorhandener inländischer Potenziale sowie vor dem Hintergrund glo-

balisierter Arbeitsmärkte und Produktionsketten, der Digitalisierung und demographischer Entwicklung erfor-

derlich ist. Zudem muss das Zu- und Einwanderungsrecht so ausgestaltet sein, dass Lohndumping und Aus-

beutung verhindert und gleichzeitig die ökonomische und gesellschaftliche Integration gefördert wird. Damit 

kann auch ein Beitrag zur Bekämpfung der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft geleistet werden.  

 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes werden die Vereinbarungen des Koa-

litionsvertrages1 nicht umgesetzt und wesentliche Ziele des Eckpunktepapiers nicht erfüllt. Der DGB kritisiert 

insbesondere 

 

o die Ausrichtung der Regelungen ausschließlich an dem nationalen Wirtschaftsinteresse und dem Inte-

resse von Unternehmen möglichst schnell offene Arbeitsstellen besetzen zu können,  

o den weitgehenden Verzicht auf eine Vorrangprüfung bei Beschäftigungen in Berufen auf dem Gebiet der 

Informations- und Kommunikationstechnologie 

o die Beschäftigung unabhängig von der Qualifikation in ausgewählten Berufen bei der die sogenannte 

Positivliste für Berufe, die die besondere Arbeitsmarktsituation in Branchen nicht wiederspiegelt2, beibe-

halten wird,  

o die längere Bindung einer Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte an eine bestimmte Tätigkeit in einem be-

stimmten Betrieb (vier statt drei Jahre) sowie das Erfordernis eines neuen aufenthaltsrechtlichen Verfah-

rens bei Tätigkeits- und Arbeitgeberwechsel, die Regelungen zur Mitteilungspflicht der Betriebe und Bil-

dungsträger bei Beendigung des Arbeits- und Ausbildungsverhältnisses, 

o das Fehlen einer echten Bleiberechtsregelung für gut integrierte Geflüchtete sowie eines sicheren Auf-

enthalts für junge Geduldete, die eine Berufsausbildung anstreben bzw. absolvieren, 

                                                           
1 Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wurde vereinbart: „Deshalb werden wir ein Regelwerk zur Steuerung von 

Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und das damit verbundene Recht des Aufenthalts und der Rückkehr in einem Geset-

zeswerk erarbeiten, das sich am Bedarf der Volkswirtschaft orientiert.“ 
2 Siehe auch Kritik des DGB und der BDA an der Engpassanalyse in den Vorschlägen von Vorstand und Verwaltungsrat 

der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigration vom 12. Oktober 2018 
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o die Einführung genereller Arbeitsverbote bei bestimmten Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären 

Gründen (z.B. in Fällen des §§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz sowie bei Op-

fern von Straftaten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz), verbunden mit einer Zulassung im 

Ermessen der Ausländerbehörde, und  

o dass der vorliegende Referentenentwurf den Anforderungen eines transparenten Systems der Zu- und 

Einwanderung nicht entspricht.  

 

Der DGB begrüßt einige im Entwurf enthaltene Regelungen wie  

 das Festhalten an der Prüfung der Arbeitsbedingungen durch die Bundesagentur für Arbeit bei der Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis an Fachkräfte mit beruflicher und akademischer Ausbildung (§§ 18a und 

18b AufenthG-E), sowie bei Aufenthaltserlaubnissen nach § 19c AufenthG-E „Besondere Beschäftigungs-

zwecke“, 

 das Festhalten an der Vorrangprüfung bei der Zustimmung zur Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung  

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert insbesondere, 

 die Reform der sogenannten Positivliste (§ 6 BeschV-E) und der ihr zu Grunde liegenden Engpassana-

lyse; sie soll künftig gemeinsam mit den Sozialpartnern erstellt werden und regionale Sonderbedarfe so-

wie branchenspezifische Beschäftigungsstrukturen stärker berücksichtigen, 

 eine Verpflichtung zur Prüfung der Arbeitsbedingungen innerhalb der Geltungsdauer der erstmalig erteil-

ten Aufenthaltserlaubnis sowie zu deren Umsetzung eine bessere personelle Ausstattung der Finanzkon-

trolle Schwarzarbeit und der Bundesagentur für Arbeit, 

 eine Fortgeltung der Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken auch nach einer Aufhebung oder Kündi-

gung des Arbeitsvertrages zur Suche nach einem anderen Arbeitgeber,  

 die grundlegende Überarbeitung der zusätzlichen Anforderungen und Voraussetzungen bei der Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis.  

 

Der DGB ist der Auffassung, dass der vorliegende Referentenentwurf grundlegend überarbeitet werden muss. 

Er entspricht nicht den Anforderungen eines transparenten Systems der Zu- und Einwanderung und sieht zu-

sätzliche Anforderungen und Voraussetzungen bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis vor.  
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I. Einleitung 
 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat mit Schreiben vom 26. November 2018 ei-

nen Referentenentwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz übermittelt, der mit dem Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorabgestimmt wurde. Das 

BMI räumt im Anschreiben die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 7. Dezember 2018 ein.  

 

Der Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes bezieht sich auf das am 2. Oktober 2018 vom Bundeska-

binett beschlossene Eckpunktepapier. Der Referentenentwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sieht 

Änderungen insbesondere im Aufenthaltsgesetz, des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, des Berufsqualifikati-

onsfeststellungsgesetzes sowie weitere Gesetze und Verordnungen, einschließlich der Beschäftigungsverord-

nung vor. 

 

 

II. Grundsätzliches  
 

Mit dem vorgeschlagenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll die bedarfsorientierte Zuwanderung von in der 

Wirtschaft benötigten Fachkräften aus Drittstaaten gesteuert und nachhaltig gesteigert werden, um „so einen 

Beitrag zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten“3. Das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz schaffe innerhalb des bestehenden migrationspolitischen Ordnungsrahmens die Voraussetzungen dafür, 

„dass diejenigen Fachkräfte, die die deutsche Wirtschaft benötigt, nach Deutschland kommen können“4.   

Unbestritten ist Fachkräftesicherung eine entscheidende Zukunftsaufgabe für die deutsche Volkswirtschaft. 

Daher setzen sich der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften für eine ganzheitliche 

Strategie zur Sicherung von Fachkräften ein, zu der neben einer sozial nachhaltig gestalteten Fachkräfteein-

wanderung auch eine Stärkung arbeits-, sozial- und tarifrechtlicher Standards, mehr Aus- und Weiterbildung, 

eine bessere Durchlässigkeit von Bildungswegen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben ge-

hören. 

Allerdings lässt sich ein allgemeiner und flächendeckender Fachkräftemangel für Deutschland bisher nicht 

feststellen – und ist auch in Zukunft nicht zu erwarten. Auch bleiben wichtige „inländische Potenziale“ – wie 

die Älterer, von Frauen oder Migrant/innen – für die Fachkräftesicherung weiterhin ungenutzt. Hinzu kommen 

vielfach unattraktive Arbeitsbedingungen und befristete Verträge. Außerdem wird von den Unternehmen 

noch immer zu wenig aus- und weitergebildet. Insofern begrüßt der DGB, dass mit dem Gesetzentwurf sowie 

anderen im Eckpunktepapier der Bundesregierung vom 2. Oktober 2018 enthaltenen Maßnahmen das Au-

genmerk auch auf die „inländischen Potenziale“ gelegt und Anstrengungen intensiviert werden sollen, allen 

Erwerbsfähigen Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

 

Vor diesem Hintergrund kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund den im Referentenentwurf zu kurz gegrif-

fenen Ansatz, vor allem weil sich die vorgeschlagenen Regelungen nicht – wie im Koalitionsvertrag vereinbart 

– am volkswirtschaftlichen Bedarf orientieren, sondern die Zuwanderung anhand aktueller Bedarfe von Unter-

                                                           
3 Begründung, Kapitel Problem und Ziel 
4 Begründung, Kapitel Lösung 
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nehmen und Betriebe ausgerichtet wird. Die vorgeschlagenen Lösungen ignorieren zudem die deutlich unter-

schiedliche Arbeitsmarktsituation in einzelnen Branchen, die auch von Entsendung und Leiharbeit beeinflusst 

wird.  

Außerdem werden durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Anzahl der unterschiedlichen aufenthalts-

rechtlichen Regelungen nicht reduziert oder vereinfacht. Im Gegenteil: Es werden neue Tatbestände für die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geschaffen und zusätzliche Anforderungen gestellt.  

 

Der DGB ist überzeugt, dass das vorgeschlagene Fachkräfteeinwanderungsgesetz die im Koalitionsvertrag 

enthaltenen Festlegungen nicht erfüllt5. Es ist auch nicht geeignet, die im geltenden Aufenthaltsgesetz enthal-

tenen Verfahren zu vereinfachen und transparent zu gestalten. Zudem ignoriert der Entwurf die Notwendig-

keit, die Zuwanderung als Baustein zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme zu gestalten und diese 

an den langfristigen Bedarfen und Entwicklungen des Arbeitsmarktes auszurichten. Nicht bzw. nicht ausrei-

chend werden die vorhandenen aufenthaltsrechtlichen Hindernisse und Beschränkungen insbesondere beim 

Zugang von Geflüchteten zu Ausbildung und Beschäftigung abgebaut.  

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist überzeugt, dass die Ein- und Zuwanderung von Erwerbstätigen einen – 

wenn auch gegenüber der Hebung der inländischen Potenziale und der Beschäftigung von EU-Bürgern gerin-

geren – Beitrag zur Sicherung der Fachkräftebasis leisten kann.  

Zudem müssen bei der Neuregelung unterschiedliche arbeitsmarktpolitisch relevante Gruppen berücksichtigt 

werden. Dazu gehören a) Schutzsuchende und Geflüchtete, b) Familienangehörige von Drittstaatsangehöri-

gen, c) bereits langfristig in Deutschland lebende Drittstaatsangehörige, d)Personen aus Drittstaaten mit ei-

nem inländischen Hochschul- oder einer Berufsausbildung, e) Drittstaatsangehörige mit einem temporären 

Zuwanderungsinteresse, f) entsandte und grenzüberschreitend tätige Personen mit Lebensmittelpunkt im Aus-

land sowie g) Personen aus Drittstaaten mit einem dauerhaften Einwanderungsinteresse für sich und ihre Fa-

milien6. 

 

Der Referentenentwurf konzentriert sich in erster Linie auf Absolventinnen und Absolventen deutscher Bil-

dungs- und Berufsbildungseinrichtungen sowie auf die Gruppe von temporär zuwanderungsinteressierten 

Fachkräften, denen  erst nach vier Jahren eine Chance auf einen Daueraufenthalt angeboten wird.  

 

Der DGB kritisiert diese Engführung und fordert eine grundlegende Reform des Systems der Zu- und Einwan-

derung von Erwerbstätigen, verbunden mit Maßnahmen und Regelungen zur nachhaltigen Förderung der 

ökonomischen und gesellschaftlichen Integration und Partizipation. Eine Neuausrichtung der Zu- und Einwan-

derung von Erwerbstätigen aus Drittstaaten und deren Aufenthalt in Deutschland darf sich nicht einseitig an 

Nützlichkeitskriterien orientieren.  

 

Zudem weist der DGB darauf hin, dass ein ganzheitlicher Blick sowohl auf die potentiellen Einwandererinnen 

und Einwanderer als auch auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland erforderlich ist. Neben 

                                                           
5 In der Begründung des Referentenentwurfs setzt sich das BMI auch mit alternativen Vorschlägen auseinander, die auf den Vereinbarungen des Koali-

tionsvertrages basieren. Dort wurde vereinbart, zur Weiterentwicklung des Aufenthaltsrechts ein Gesetzeswerk zur Steuerung der Zuwanderung und 

des Aufenthalts zu schaffen. Das BMI legt dar, dass von einer generellen Umstrukturierung abgesehen werde, „um das aufeinander abgestimmte und 

gegenseitig Bezug nehmende, funktionierende Gesamtsystem des Aufenthaltsrechts zu erhalten“. Aus Sicht des DGB ist die diesbezügliche Argumen-

tation im Referentenentwurf nicht stichhaltig, vor allem angesichts intransparenter aufenthaltsrechtlicher Regelungen für die unterschiedlichen Grup-

pen von Erwerbstätigen und der immer noch überlangen Verfahren sowie der Doppelzuständigkeit von Visastellen und Ausländerbehörden. 

6 Der Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion für ein Gesetz zur Neuordnung der Einwanderung qualifizierter Fachkräfte (Drs. 19/44) bot – auch wenn 

der DGB Einzelheiten kritisiert hat – mit seiner Orientierung auf eine auf Dauer angelegte Einwanderung von Arbeitskräften über Punktesystem einen 

Ansatz für diese Gruppe.  
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der Vereinfachung des Familiennachzugs geht es auch um ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht, durch 

das die Einbürgerung erleichtert wird sowie die generelle Ermöglichung der Mehrstaatigkeit. Zudem braucht 

es eine aktive Arbeitsmarktintegration sowie die Unterstützung beim Erwerb der deutschen Sprache. Auch in 

dieser Hinsicht greifen der Gesetzentwurf sowie die Eckpunkte der Bundesregierung deutlich zu kurz. 

 

Aufenthalt zu Erwerbszwecken 

Der Referentenentwurf legt den Fokus auf Zuwanderung für arbeitgebergebundene offene Stellen. Das gilt für 

die Fachkräftezuwanderung wie für die Zuwanderung für besondere Beschäftigungsverhältnisse gleicherma-

ßen. Die vorgeschlagenen Regelungen sind nicht geeignet, die in den Branchen sehr unterschiedliche Beschäf-

tigungssituation ausreichend zu berücksichtigen. Statt eine – wie von BDA und DGB vorgeschlagene – Ana-

lyse von Arbeitskräftemangel und Engpässen in einzelnen Branchen unter Beteiligung der Sozialpartner zu 

erstellen und diese als Grundlage für die Zulassung von Arbeitskräften zu nutzen, hält der Entwurf am Kon-

zept der individuellen Vorrangprüfung fest. Für qualifizierte Tätigkeiten wird sie - mit der Möglichkeit zu Wie-

dereinführung -ausgesetzt. Die individuelle Vorrangprüfung ist grundsätzlich vorgesehen bei der Zulassung zu 

einer Beschäftigung unabhängig von der Qualifikationen, allerdings mit Ausnahme der Berufe im IKT-Bereich, 

indem ein Arbeitskräftebedarf angenommen wird.  

Als Fachkraft entsprechend der Definition in § 18 Abs. 4 AufenthG-E werden solche Personen angesehen, die 

1) eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine vergleichbar und anerkannte ausländische Berufs-

qualifikation besitzen oder 2) über einen deutschen, einen anerkannten ausländischen oder einen dem deut-

schen Hochschulabschluss vergleichbaren Abschluss verfügen. Diese Definition wird vom DGB begrüßt. 

Gleichwohl stellt der DGB fest, dass auch künftig, wie nach geltendem Recht, eine Zuwanderung zu Tätigkei-

ten unabhängig von der Qualifikation bzw. mit Berufserfahrungen möglich ist. Er weist in diesem Zusammen-

hang darauf hin, dass in 2017 knapp 40 Prozent der neu eingereisten Drittstaatsangehörigen eine Aufent-

haltserlaubnis zu diesem Zweck erhalten haben. Besonders bei diesen Beschäftigungsgruppen ist weiterhin 

eine Engpassanalyse, die gemeinsam mit den Sozialpartnern erstellt wird, erforderlich. Sie kann als Grundlage 

für eine berufsgruppenbezogene Vorrangprüfung herangezogen werden.  

Mit den vorgeschlagenen Neuregelungen kann kein ausreichender Beitrag zur Verhinderung von Lohndum-

ping und Ungleichbehandlung geleistet werden. Im Gegenteil: Die vorgesehene längere Bindung (vier statt 

wie bisher drei Jahre) des Aufenthaltstitels zu Erwerbszwecken verlängert noch die Abhängigkeit des Aufent-

haltstitel von einer bestimmten Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber. Und, in Fällen eines Arbeit-

geber- oder Tätigkeitswechsels ist zum Verbleib in Deutschland ein neues aufenthaltsrechtliches Verfahren 

weiterhin erforderlich. Gemeinsam mit BDA hatte der DGB im Rahmen der Erstellung von Vorschlägen der BA 

auf das Problem aufmerksam gemacht und eine zeitliche Verkürzung der Bindung bzw. eine Veränderung der 

ausländerrechtlichen Zuständigkeiten gefordert.  

Der DGB begrüßt, dass die Prüfung der Arbeitsbedingungen durch die Bundesagentur für Arbeit beibehalten 

werden sollen. Unverständlich ist allerdings die Ausweitung der zustimmungsfreien Erteilung von Aufenthalts-

erlaubnissen durch die Ausländerbehörden (siehe § 18 Abs. 2 Nr. 2). Generell wäre eine Zertifizierung der Be-

triebe und Unternehmen, die Zuwanderungsinteressierte einstellen wollen, ein wesentlicher Beitrag zur Ver-

hinderung von Lohndumping und Ungleichbehandlung. Damit könnten Betriebe, die möglicherweise erst im 

Verfahren zum Widerruf der Zustimmung nach § 41 AufenthG auffällig werden, von vornherein ausgeschlos-

sen werden. Grundlage der Prüfung der Arbeitsbedingungen müssen vor allem bestehende Tarifverträge sein.  
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Aufenthalt zur Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzsuche 

Der Referentenentwurf fasst in § 20 bereits bisher bestehende Regelungen zum Aufenthalt zur Arbeitsplatzsu-

che beispielsweise von Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen oder  einer qualifizierten Be-

rufsausbildung zusammen, behält aber die unterschiedliche Dauer des Aufenthalts bei. Ebenfalls beibehalten 

wird im Grundsatz die Regelung zur Arbeitsplatzsuche von Akademikern. Ergänzt werden die Regelungen 

durch die Möglichkeit des Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche von Personen mit einer qualifizierten und aner-

kannten Berufsausbildung.  

Eine Ergänzung der Gruppen um Personen mit einem anerkannten qualifizierten Berufsabschluss ist sinnvoll. 

Der DGB kritisiert allerdings, dass die Voraussetzungen für notwendige Deutschsprachkenntnisse erweitert 

werden sollen. Der DGB lehnt ausdrücklich die Regelung ab, die zur Ausübung einer Probearbeit berechtigt. 

Betriebe könnten diese Regelung für einen Beschäftigungseinsatz unabhängig von einem konkreten Bewer-

bungsverfahren ausnutzen.  

Die ungleiche Aufenthaltsdauer von Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen und qualifizier-

ter Berufsausbildung im Inland muss aufgehoben werden.  

 

Der DGB fordert zudem, dass die Regelungen zum Erlöschen einer Aufenthaltserlaubnis bei Auslandsaufent-

halten verändert werden müssen. BDA und DGB hatten im Rahmen der Diskussion der Vorschläge der Bunde-

sagentur gemeinsam festgestellt, dass die geltende Regelung praxisfern ist. Globale Produktionsketten, häu-

fig verbunden mit dem zeitweisen Einsatz von in Deutschland lebenden Beschäftigten an ausländischen 

Standorten sowie der Zunahme von Bildungs- und Weiterbildungsaufenthalten erfordern  eine Verlängerung 

der Frist zur Wiedereinreise auf 12 Monate. Zusätzlich müssen die Ausländerbehörden für längere Fristen zu-

lassen z.B. bei Bildungsaufenthalten oder Entsendung.  

 

Aufenthalt von gut integrierten Geduldeten (Spurwechsel) 

Der DGB ist überzeugt, dass eine Ausweisung oder Abschiebung von geduldeten Personen, die bereits länger 

in Deutschland leben und ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern können, weder ökonomisch sinnvoll 

noch integrationspolitisch verantwortbar ist. Der DGB hatte deshalb bei der Bewertung des Eckpunktepapiers 

der Bundesregierung ein echtes Bleiberecht und eine Möglichkeit zum Wechsel des Aufenthaltszweckes ge-

fordert. Außerdem sollte – aus Sicht des DGB – ein sicherer Aufenthalt für die Durchführung einer qualifizier-

ten Berufsausbildung geschaffen werden. Mindestens aber sollten die Regelungen zur Duldung und Ausbil-

dungsduldung verändert werden. Ziel muss sein, aufenthaltsbeendende Maßnahmen schon in der Zeit der 

Anbahnung eines Ausbildungsverhältnisses sowie für die Zeit berufsvorbereitender Maßnahmen und Ein-

stiegsqualifizierungen zu verhindern, um eine anschließende Ausbildungsduldung zu ermöglichen. Die nun im 

Referentenentwurf enthaltene Regelung erfüllt diese Zielsetzung nicht. Sie muss erweitert werden.  

 

Kontrolle der Arbeitsbedingungen 

Der DGB weist darauf hin, dass infolge der Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit allein im letzten Jahr 

fast 108.000 Strafverfahren und rund 26.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden und die Zahl 

der Verfahren wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns auf 2.518 Verfahren (2015: 705; 

2016: 1.651) angestiegen sind. In seiner Jahresbilanz 2017 weist der Zoll eine Schadenssumme von 967,3 

Millionen Euro aus. Unter Berücksichtigung einer erheblichen Dunkelziffer ist von einer weit höheren Scha-

denssumme und  einer größeren Zahl von betroffenen inländischen und ausländischen Beschäftigten auszu-

gehen. Daher fordert der DGB seit Jahren eine bessere personelle Ausstattung der Finanzkontrolle Schwarzar-

beit und eine bessere Organisation der Arbeitsinspektionen in Deutschland.  
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Mit den vorgesehenen Änderungen im Aufenthaltsgesetz (einschließlich der Möglichkeiten zur Nebenbeschäf-

tigung, Probearbeit, die Öffnung für alle Tätigkeiten) steigt die Gefahr prekärer und ausbeuterischer Arbeits-

verhältnisse zusätzlich. Der DGB kritisiert, dass der Referentenentwurf keine Vorschläge zur Verbesserung der 

Kontrollen bzw. zur konsequenten Anwendung der Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes vorsieht.7 Vorhan-

dene Kontrolldefizite müssen beseitigt und gleichzeitig die Maßnahmen insbesondere zur Überprüfung der 

Arbeitsbedingungen im Rahmen der erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sowie in den ersten Jah-

ren des Aufenthalts verbessert bzw. neu eingeführt werden.  

 

Der DGB fordert eine verstärkte Überprüfung der Einhaltung der Arbeitsbedingungen während der ersten 

Jahre des Erwerbsaufenthalts. Diese sollte in § 41 AufenthG verankert werden, auch als Signal an Betriebe 

und Unternehmen. Die Verantwortung soll bei der Finanzkontrolle und der Bundesagentur für Arbeit liegen, 

die besser ausgestattet werden müssen.  

Ein Ausschluss unzuverlässiger Betriebe kann zudem auch durch eine Regelung zur Zulassung von Arbeitge-

bern zur Anwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten, in Anlehnung an die Regelungen zur Forschungs-

migration, ermöglicht werden. Auch damit kann erreicht werden, dass die Beschäftigung von Drittstaatsange-

hörigen nicht zu unwürdigen Bedingungen erfolgt.  

 

  

                                                           
7 In den Vorschlägen des Vorstandes und des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit wird auf die Möglichkeiten des § 40 AufenthG hingewie-

sen und deutlich gemacht, dass eine konsequente Anwendung der Bestimmungen dazu beiträgt, Wettbewerbsverzerrungen durch Ausschluss unzuver-

lässiger Arbeitgeber zu verhindern.  
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III. Vorschläge zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes  
und weiterer Gesetze und Verordnungen 

 

Im Folgenden werden im Referentenentwurf vorgesehene Änderungen im Einzelnen bzw. in zusammenge-

fasster Form bewertet. Folgeänderungen werden nur berücksichtigt, wenn damit erhebliche Auswirkungen 

verbunden sind.  

Die Gliederung der Bewertungen folgt der Gliederung des Referentenentwurfs.  

 

 
Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

Zu Nr. 2: § 2 AufenthG-E „Begriffsbestimmungen“ 

In Absatz 3 sieht der Entwurf eine Änderung des Begriffes der Lebensunterhaltsicherung vor. Es bleibt dabei, 

dass der Lebensunterhalt bei einem Aufenthaltstitel nach § 16 AufenthG-E gesichert ist, wenn der Antragstel-

ler über monatliche Mittel verfügt, die nach den §§ 13 und 13a Berufsausbildungsförderungsgesetz bestimmt 

werden. Über zehn Prozent höhere Mittel müssen Antragsteller verfügen, die zum Zweck einer Berufsausbil-

dung (§ 16a AufenthG-E), der Anerkennung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation (§ 16d Auf-

enthG-E), zum Schulbesuch oder zum Besuch eines Sprachkurses (§ 16e AufenthG-E) oder zur Suche eines 

Studien- oder Ausbildungsplatzes (§ 17 AufenthG-E) eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Aus Sicht des DGB ist die Anknüpfung der Höhe des Lebensunterhalts als Voraussetzung für eine Aufenthalts-

erlaubnis zu Bildungszwecken mit den Bestimmungen des Berufsausbildungsförderungsgesetzes grundsätzlich 

richtig. Problematisch wird die Definition immer dann, wenn – wie bei der Berufsausbildung – ein Anspruch 

auf Ausbildungsvergütung besteht, die  in ihrer Höhe der definierten Lebensunterhaltssicherung nicht ent-

spricht. In diesem Zusammenhang weist der DGB auch auf das Problem hin, dass eine Nebenbeschäftigung 

den Erfolg einer Ausbildungsmaßnahme negativ beeinträchtigt (Siehe auch Anmerkungen zu §§ 16a und § 

16d). 

 

Neu eingeführt wird eine Definition guter Deutschsprachkenntnisse in Abs. 11a – Entwurf. Hierbei gilt das 

Niveau B 2 des europäischen Referenzrahmens. Gute deutsche Sprachkenntnisse werden als Voraussetzung 

für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Suche nach einem Studien- oder Ausbildungsplatz gefordert.  

Aus Sicht des DGB sind für eine erfolgreiche Absolvierung eines Studiums oder einer Berufsausbildung 

Deutschsprachkenntnisse erforderlich. Ob in jedem Fall das Niveau B 2 angesetzt werden muss, ist allerdings 

fraglich.  

 

Der DGB begrüßt die in Abs. 12 a AufenthG-E eingeführte Definition einer qualifizierten Berufsausbildung. Sie 

entspricht den bisher in § 6 BeschV enthaltenen Bestimmungen. 

 

In Abs. 12b wird eine Definition einer qualifizierten Beschäftigung vorgenommen. Sie hebt ab auf für  Be-

schäftigung erforderliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der Regel durch ein Hochschulstu-

dium oder eine qualifizierte Berufsausbildung erworben werden.  
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Der DGB hält eine Definition einer qualifizierten Beschäftigung für erforderlich. Die vorgeschlagene Formulie-

rung ist allerdings interpretationsbedürftig, da auch in der Begründung keine näheren Angaben gemacht wer-

den.  

 

 
Kapitel 2 

Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet 

Abschnitt 1 

Allgemeines 

 

Zu Nr. 4: § 4a AufenthG-E „Zugang zur Erwerbstätigkeit“ 

Der vorgeschlagene § 4a AufenthG-E enthält in Abs. 1 eine Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses 

im Hinblick auf die Aufnahme einer Beschäftigung. Gleichzeitig wird in Satz 2 der Ausländerbehörde das 

Recht eingeräumt, eine durch die Bundesagentur verhängte Beschränkung aufzuheben und eine Arbeitser-

laubnis zu erteilen.  

In Abs. 2 wird unter anderem eine Erlaubnis der Ausländerbehörde dahingehend konditioniert: Die Erlaubnis 

kann abgelehnt werden, wenn Sachverhalte vorliegen, die ein Versagen der Zustimmung durch die Bunde-

sagentur für Arbeit berechtigten würde.  

In Absatz 3 wird zunächst festgehalten, dass eine von der BA auferlegte Beschränkung, z.B. der Tätigkeit o-

der des Betriebes, in den Aufenthaltstitel aufzunehmen ist und bis zu einer anderweitigen behördlichen Ent-

scheidung keine andere Tätigkeit, oder eine Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber aufgenommen werden 

darf. Allerdings besteht eine Ausnahme bei einem Betriebsübergang oder bei einer Rechtsformänderung des 

Betriebes. 

Der vorgeschlagene Absatz 5 übernimmt zunächst die bisher vorhandenen Regelungen des  

§ 4 Abs. 3 AufenthG und führt in Nr. 3 eine neue sanktionsbewährte Mitteilungsverpflichtung für die Arbeit-

geber ein. Danach müssen die Arbeitgeber der Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wochen mitteilen, wenn 

eine Beschäftigung vorzeitig beendet wurde. Zudem werden durch Abs. 3 auch Auftraggeber für Dienst- oder 

Werkleistungen in die Verantwortung einbezogen. Auch sie müssen prüfen, ob eine aufenthaltsrechtliche Er-

laubnis zur Ausübung der Tätigkeit vorhanden ist. 

 

Der DGB lehnt die in Abs. 2 enthaltene Möglichkeit zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis unabhängig von der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ab, sofern sie nicht aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe bei be-

stimmten Aufenthaltstitel ohne Zustimmung der BA erteilt werden kann. Eine Erlaubnis zu abhängiger Be-

schäftigung sollte in der Regel nur nach Prüfung der Arbeitsbedingungen erfolgen darf. Die in Absatz 2 ent-

haltene Möglichkeit der Ausländerbehörde zum Versagen der Arbeitserlaubnis ist nicht zielführend, da die 

Behörde in der Regel nicht über ausreichenden Kompetenzen zur Prüfung der Arbeitsbedingungen verfügt. 

Zum vorgeschlagenen Absatz 3 stellt der DGB stellt fest, dass die vorgeschlagene Formulierung restriktiver 

gestaltet ist als die in § 34 BeschV enthaltene Festlegung. Jede Änderung der Beschränkung erfordert eine 

Erlaubnis durch die Ausländerbehörde. Demgegenüber sind die Beschränkungen in § 34 BeschV ins Ermessen 

der BA gestellt. Zudem wird gleichzeitig die in § 34 Abs. 2 BeschV-E enthaltene Dauer der Beschränkungen 

von bislang drei auf vier Jahre verlängert.  

Der DGB lehnt die im vorgeschlagenen Absatz 3 enthaltene Regelung ab, auch wenn die in Satz 5 enthaltene 

Ausnahme für einen Betriebsübergang zu begrüßen ist. Er weist dabei auf Möglichkeiten für eine Vereinfa-

chung der Regelungen zum Tätigkeits- und Arbeitgeberwechsels hin, die von der Bundesagentur für Arbeit 



DGB-Stellungnahme zum Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
 

 

 11 

vorgeschlagen wurden.8 Ziel dabei war eine flexiblere Gestaltung der Zustimmungsentscheidungen bzw. eine 

zeitlich kürzere Befristung der Bindung der Aufenthaltserlaubnis an eine Tätigkeit. Zur Umsetzung wurde un-

ter anderem vorgeschlagen, eine Vorabzustimmung nach Prüfung der Arbeitsbedingungen der BA einzufüh-

ren.  

 

Der DGB stellt fest, dass bereits nach § 4 Abs. 3 des geltenden Aufenthaltsgesetzes eine arbeitgeberseitige 

Pflicht zur Prüfung der Berechtigung zur Erwerbstätigkeit besteht und diese auch für die Beauftragung zu ei-

ner nachhaltigen und entgeltlichen Dienst- oder Werkleistung gilt. Diese Regelung in Verbindung mit § 404 

Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch dient zur Verhinderung illegaler Beschäftigung und möglicher 

ausbeuterischer Arbeitsbedingungen.  

Der DGB lehnt aber die in § 4a Abs. 5 Nr. 3 AufenthG-E enthaltene Mitteilungspflicht ab. Sie ist praxisfern 

und führt zu zusätzlichen Aufwendungen bei Betrieben und Bildungsträgern sowie den Ausländerbehörden, 

da hier nicht nur eine Mitteilungspflicht bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses besteht, sondern auch 

bei einer Veränderung von Tätigkeit oder Beschäftigungsort erforderlich ist. Schließlich wird diese Pflicht auch 

solchen Arbeitgebern auferlegt, die in keinem sonstigen Verhältnis mit der Ausländerbehörde stehen.  

 

Zu Nr. 5: – 9 §§ 5, 6, 7 und 8 AufenthG-E 

Bei den vorgeschlagenen Änderungen (Nr. 5 - 9) handelt es sich um Folgeänderungen, die sich auf § 4a Auf-

enthG-E beziehen.  

 

Der DGB hält es im Sinne der Transparenz dennoch für wichtig, dass in § 9 Abs. 1 Satz 2 die Aussage der Be-

rechtigung zur Erwerbsarbeit erhalten bleibt. Dies wäre auch ein klares Signal für die Beantragung einer Nie-

derlassungserlaubnis.  

 

Abschnitt 3 

Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung 

 

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen bisherigen Regelungen zum Aufenthalt zu Bildungszwecken 

umstrukturiert werden. Den Regelungen zum Aufenthalt zu Studienzwecken (bisher § 16 AufenthG), zur Teil-

nahme an Sprachkursen und Schulbesuch (bisher § 16b AufenthG), zur beruflichen Ausbildung (bisher § 17 

AufenthG) und zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen (bisher § 17a AufenthG) vorangestellt 

werden in § 16 AufenthG-E Grundsätze für den Aufenthalt zum Zwecke der Ausbildung. Im Anschluss werden 

die Regelungen zu den einzelnen Aufenthaltsgründen neu sortiert und umgestaltet.  

 

Der DGB bezweifelt, dass die Umstrukturierung im Abschnitt 3 zu mehr Transparenz führt, da beispielsweise 

Ausschlussgründe und die Arbeitsplatzsuche für Absolventen erst im Abschnitt 4 geregelt werden. Er schlägt 

vor, die Systematik zu verändern und zumindest die in § 19 f aufgeführten Ausschlussgründe für die Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungszwecken in diesem Abschnitt zu verankern. 

 

Zu Nr. 10: § 16 AufenthG-E „Grundsatz des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung“: 

Der Aufenthalt zu Ausbildungszwecken soll künftig an den Fachkräftebedarfen ausgerichtet werden und der 

Stärkung des Wissenschaftsstandortes dienen. Dabei sollen die Ausbildungskapazitäten der „Bildungsträger“ 

(z. Bsp. Hochschulen und Berufsschulen) für die Berufsausbildung und das Studium berücksichtigt werden. 

                                                           
8 Vorschläge von Vorstand und Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigration. BA 12. Oktober 

2018 
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Gleichzeitig verpflichtet der § 16 Abs. 2 AufenthG-E die Bildungsträger zur Aufbewahrung einer Kopie des 

Aufenthaltstitels und zur Mitteilung über eine vorzeitige Beendigung der Ausbildung innerhalb von zwei Wo-

chen an die zuständige Ausländerbehörde.  

 

Die Zulassung von Drittstaatsangehörigen an inländischen Fachkräftebedarfen zu orientieren, stellt eine we-

sentliche Einschränkung der bisherigen Regelungen dar. Bislang diente der Aufenthalt zu Studienzwecken 

und zur Berufsausbildung auch der internationalen Zusammenarbeit und der Entwicklung der Herkunftslän-

der. Nunmehr wird der Aufenthalt zu Bildungszwecken weitgehend auf die Befriedigung nationaler Bedarfe 

beschränkt. 

Zudem weist der DGB darauf hin, dass bei der Zielsetzung in Abs. 1 auch Fachkräfte einbezogen sind, die – 

wie die Sozial- und Erziehungsberufe – von privaten wie öffentlichen Trägern beschäftigt werden. Er ist über-

zeugt, dass vor allem bei der Auslegung des Gesetzes auch diese Berufe sowie die entsprechenden Bildungs-

träger und Arbeitgeber in den Blick genommen werden müssen.  

Problematisch ist der Begriff „Ausbildungskapazität“, der sich auf das zur Verfügung stehende Angebot an 

Ausbildungsplätzen sowie der Ausbildungsressourcen der Betriebe (insb. Ausbildungspersonal, räumliche und 

sachliche Ausstattung) bezieht. Damit wird in § 16 Abs. 1 AufenthG-E eine Zuwanderung zum Zweck der 

Ausbildung ausschließlich am Angebot der Betriebe festgemacht, inländische Nachfrage nach Berufsausbil-

dung spielt keine Rolle. Dies konterkariert das im Eckpunktepapier vereinbarte Ziel der Hebung des inländi-

schen Fachkräftepotenzials. 

 

Der DGB lehnt die im Abs. 2 vorgeschlagene Regelung zur Mitteilungspflicht von Schulen, Hochschulen, Bil-

dungsträgern und Betrieben ab. Bildungseinrichtungen sollen ordnungspolitische Aufgaben wahrnehmen, die 

deren Bildungsziele konterkarieren. Darüber hinaus sind die kurzen Fristen und unklare Formulierungen zu 

monieren. 

 

Zu Nr. 11: § 16a AufenthG-E „Berufsausbildung“ 

Die Berufsausbildung wird dem Studium systematisch vorangestellt. Fachkräfteeinwanderung (beruflich Quali-

fizierte bzw. zu qualifizierende Einwanderungsinteressierte) soll der neue Schwerpunkt der Einwanderung 

sein. Ein Wechsel in eine andere qualifizierte Berufsausbildung und zum Studium ist möglich. Berufsbezogene 

Deutschsprachkurse zählen zur betrieblichen qualifizierten Berufsausbildung.  

Berufsausbildung in fachtheoretischer Form (Berufsschule) begründet eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke 

der Berufsausbildung. Dies gilt nur für bundes- und landesrechtliche Regelungen, die zu einem staatlich aner-

kannten Berufsabschluss führen. Dabei darf sich der Bildungsgang nicht überwiegend an Staatsangehörige 

eines Staates richten.  

 

Der DGB begrüßt die Integration der vollzeitschulischen Berufsausbildung in die Bestimmungen des § 16a nF. 

Die Einführung der Erlaubnis zur Beschäftigung von bis zu zehn Stunden wöchentlich neben der qualifizierten 

Berufsausbildung lehnt der DGB ab. Zum einen besteht die Gefahr, dass Ausbildungen nur zum Schein von 

Unternehmen angeboten werden, um Beschäftigte aus Drittstaaten nebenbei zu schlechten Bedingungen zu 

beschäftigen. Zum anderen ist eine Beschäftigung neben einer Vollzeitausbildung nur schwer vorstellbar und 

kann im Hinblick auf den Schutzgedanken des Arbeitszeitgesetzes in aller Regel nur unter Inkaufnahme ge-

sundheitlicher Gefährdungen erfolgen. Außerdem werden die Ausbildungsziele durch eine Nebenbeschäfti-

gung stark gefährdet.  

Stattdessen fordert der DGB, dass zumindest die tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen gezahlt werden 

müssen, so dass Auszubildende – egal ob bereits in Deutschland oder der EU lebend oder aus Drittstaaten 
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zugewandert – davon leben können. Es ist Pflicht des Ausbildungsbetriebes, der sich seinen Fachkräftenach-

wuchs auch durch Anwerbung von Auszubildenden aus Drittstaaten sichern möchte, die finanzielle Unabhän-

gigkeit der Auszubildenden zu sichern. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass bei der Aufnahme einer qua-

lifizierten Berufsausbildung (nach BBiG / HwO) Ansprüche auf Berufsausbildungsbeihilfe etc. durch den (aus-

ländischen) Auszubildenden geltend gemacht werden können.  

Darüber hinaus sind Regelungen notwendig, die nach einem Abbruch oder einer vorzeitigen Beendigung einer 

Ausbildung die Suche nach einem anderen Ausbildungsplatz ermöglichen. Richtig ist daher, dass § 16a Auf-

enthG-E vor einer Rücknahme oder einem Widerruf der Aufenthaltserlaubnis die Möglichkeit einer bis zu 

sechsmonatigen Suche nach einem anderen Ausbildungsplatz ermöglicht. Der DGB kritisiert allerdings die in 

Absatz 4 vorgeschlagenen Bestimmungen und Beschränkungen. Die Möglichkeit der sechsmonatigen Suche 

soll nur dann eröffnet werden, wenn die Gründe für eine vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

von dem Ausbildungsbetrieb oder Bildungsträger zu vertreten sind. Ausbildungsabbrüche erfolgen aber häu-

fig, vor allem in der Probezeit, in beiderseitigem Einvernehmen. Bei einer Eigenkündigung wird die Entschei-

dung ins Ermessen der Ausländerbehörde gestellt.  

 

Der DGB fordert einen Anspruch auf eine Fortgeltung der Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke einer Berufsaus-

bildung bei vorzeitigem Abbruch des Ausbildungsverhältnisses unabhängig von der Frage, wer die Gründe zu 

vertreten hat.  

 

Der DGB weist zudem darauf hin, dass für eine Berufsausbildung wohl keine drittstaatsangehörigen Jugendli-

chen in Frage kommen, sondern nur junge Erwachsene, die nicht mehr dem elterlichen Sorgerecht unterlie-

gen. Da ein Missbrauch der Auszubildenden als preiswerte Arbeitskräfte verhindert werden muss, bedarf es 

unabhängig vom Aufenthaltsrecht einer eingehenden Beratung und Begleitung sowie möglicherweise einer 

Zertifizierung der betrieblichen und sonstigen Bildungsträger. 

 

Zu Nr. 11: § 16b AufenthG-E „Studium“ 

Eine Aufenthaltserlaubnis soll gemäß § 16b für zwei Jahre oder bei kürzerer Studiendauer für die Dauer des 

Studiums erteilt werden.  

 

Nach Auffassung des DGB ist die Begrenzung auf zwei Jahre für Bachelorstudiengänge praxisfern. Diese dau-

ern in der Regel mindestens drei Jahre. Gleiches gilt auch für Diplomstudiengänge, Staatsexamen und andere 

Studiengänge, z. B. Medizin. Allenfalls für einen Masterstudiengang machte die Begrenzung des Aufenthalts-

titels auf zwei Jahre Sinn.  

Der DGB schlägt vor, die Aufenthaltserlaubnis für ein Studium an die Regelstudienzeit zu knüpfen, mindes-

tens aber die Aufenthaltsdauer für Bachelorstudiengänge von vornherein auf drei Jahre zu erweitern.  

Zudem empfiehlt der DGB, Deutschsprachkenntnisse (Niveau B2) als Anforderung zu streichen.  Zusätzliche 

gesetzliche Zugangsbedingungen für Studiengänge sind nicht notwendig, da diese von den Hochschulen ge-

mäß Rahmenvereinbarungen festgelegt und geprüft werden.  

Darüber hinaus sollen aufnehmende Einrichtungen bei der Frage, ob der Ausbildungszweck noch erreicht 

wird, beteiligt werden. Die Immatrikulations- und Prüfungsbüros der Hochschulen sind mehrheitlich bereits 

jetzt völlig überlastet. Das Problem wird regelmäßig deutlich, wenn Leistungsnachweise für das BAföG nach 4 

Semestern erforderlich werden, die zu oft nicht fristgerecht oder fehlerhaft ausgestellt werden. Die Verlänge-

rung der Aufenthaltserlaubnis unter den aktuellen Bedingungen an einen fristgerecht zu erstellenden Leis-

tungsnachweis durch die Hochschulverwaltungen zu koppeln, ergibt keinen Sinn.  
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Zu Nr. 12: § 16c AufenthG-E „Mobilität im Rahmen des Studiums“ 

Die vorgeschlagene Ergänzung, wonach die Mitteilung an die Behörden, dass Mobilität geplant ist, auch an 

den ersten Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel ausgestellt hat, erfolgen soll, wird als sinnvoll angesehen.  

 

 

Zu Nr. 13: § 16b „Teilnahme an Sprachkursen und Schulbesuch“ 

Siehe Bewertung zu § 16f AufenthG-E. 

 

Zu Nr. 14: § 16d AufenthG-E „Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“ 

Der Gesetzentwurf sieht Verfahren zur Durchführung von Anpassungsmaßnahmen vor, um die Gleichwertig-

keit der Berufsqualifikation mit einer inländischen Qualifikation festzustellen. Die bisherige „Kann-Bestim-

mung“ aus § 17a AufenthG wird in eine „Soll-Bestimmung“ umgewandelt und ermöglicht Aufenthaltserlaub-

nisse für bis zu 2 Jahre.  

 

Der DGB erachtet diese Regelung als problematisch. Zum einen sind die Entlohnungsbedingungen während 

der Anpassungsmaßnahmen nicht geklärt. So kann es dazu kommen, dass Personen aus Drittstaaten für zwei 

Jahre auf Helfer- bzw. Mindestlohnbasis oder sogar zu noch schlechteren Bedingungen beschäftigt werden.  

Das Gesetz würde zudem neuen Missbrauch ermöglichen, wenn Personen aus Drittstaaten alleine deshalb 

angeworben werden, um sie im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen als Helfer zu beschäftigen und nach 

zwei Jahren wieder auszutauschen. Der regelmäßige Wechsel/ Austausch von Beschäftigten ist kein theoreti-

sches Beispiel, sondern in Branchen wie dem Gebäudereinigungs-Handwerk oder der Bauwirtschaft alltägli-

che Praxis. Überdies liegen negative Erfahrungen im Bereich von so genannten Ausbildungsabschnitten im 

Rahmen konzerninterner Entsendungen vor. 

Zudem ist anzumerken, dass es in den meisten Branchen keine strukturierten Angebote für Anpassungsmaß-

nahmen gibt, die am Qualifikationsniveau von Personen aus Drittstaaten ansetzen. Es bleibt damit vollkom-

men unklar, wie die Qualität der Anpassungsmaßnahme tatsächlich gesichert wird und in welchem Rahmen 

sie stattfindet.  

 

Der DGB plädiert für einen tripartistischen Ansatz (gemeinsame Entscheidung der Sozialpartner in einer Bran-

che), nach dem je nach Branchenerfordernissen Fachkräfte gezielt aus ausgewählten Ländern zu strukturier-

ten, qualitativ hochwertigen Anpassungsmaßnahmen nach Deutschland angeworben werden.   

 

Zu Nr. 16: § 16 f AufenthG-E „Sprachkurse und Schulbesuch“ 

 

Der Schulbesuch begründet eine Aufenthaltserlaubnis. Allerdings sind die Schulen in § 16f sehr eingegrenzt. 

Es muss sich um eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule mit internationaler Ausrichtung handeln. 

Darüber hinaus werden als Option auch Schulen genannt, die nicht oder nicht überwiegend aus öffentlichen 

Mitteln finanziert werden. In der Praxis wird dies dazu führen, dass nur Schülerinnen und Schüler mit guter 

finanzieller Ausstattung diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen werden.  

 

Der DGB schlägt vor, auch andere staatliche Schulen, wie Berufsfachschulen, bei den Bestimmungen des §16f 

AufenthG-E zu berücksichtigen. 

Zu Nr. 17: § 17 AufenthG-E „Suche eines Studien- oder Ausbildungsplatzes“ 

Der § 17 AufenthG-E enthält Regelungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Suche nach einem 

Ausbildungsplatz zur Durchführung einer qualifizierten Ausbildung (Abs. 1), wie das Vorhandensein „guter 
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Sprachkenntnisse“ und zum Zweck einer Studienbewerbung (Abs. 2). Zudem werden in Abs.3 weitere Best-

immungen zur Erteilung sowie ein generelles Arbeitsverbot geregelt.  

Aus grundsätzlichen Erwägungen hält der DGB die bisherige Regelung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis zu Studienbewerbung weiterhin für angebracht. Unter dem Aspekt der Gleichbehandlung sollte auch eine 

Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungsplatzsuche erteilt werden, da die Ausbildungsplatzsuche aus dem Aus-

land heraus kompliziert ist und weitreichende Kenntnisse des deutschen Ausbildungssystems voraussetzt. 

Gleichwohl weist der DGB darauf hin, dass auch ohne vorherigen Aufenthalt zur Ausbildungsplatzsuche im 

Jahr 2017 rund 3.200 Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke einer betrieblichen Ausbildung an im Erteilungs-

jahr eingereiste Drittstaatsangehörige erteilt wurden.  

Zudem hält der DGB eine Begleitung der jungen Drittstaatsangehörigen sowie eine Vermittlungsunterstüt-

zung durch die Bundesagentur für Arbeit für erforderlich.  

Abschnitt 4 

Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit 

Grundsätzliche Bewertung 

Der Abschnitt 4 „Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit“ wird neu aufgebaut und neu sortiert. Gleich-

zeitig entfällt die Regelung zur Niederlassungserlaubnis für Absolventinnen und Absolventen deutscher Hoch-

schulen (§ 18b AufenthG), sie wird unter veränderten Bestimmungen nun in § 18c AufenthG-E geregelt. Die 

bisherige Regelung zur Blauen-Karte-EU (§ 19a AufenthG) werden teilweise in § 18b AufenthG-E übernom-

men. Dabei nehmen die Regelungen in diesem Abschnitt Bezug auf § 4a AufenthG-E in dem der Zugang zur 

Erwerbstätigkeit neu und für alle Gruppen geregelt ist.  

Der DGB ist der Überzeugung, dass die Ein- und Zuwanderung insbesondere von Fachkräften sich nicht allein 

an den Erfordernissen des Wirtschaftsstandortes und den aktuellen Verhältnissen am Arbeitsmarkt orientieren 

darf. Sie muss sich an den langfristigen Entwicklungen des Arbeitsmarktes unter Einbeziehung der demogra-

phischen Entwicklung orientieren und damit auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Fachkräftebasis sowie 

der sozialen Sicherungssysteme leisten. Die Zu- und Einwanderung muss  

 die menschenrechtlichen Verpflichtungen sowie die internationalen und europäischen Bestimmungen ein-

halten,

 auch als Lehre der sogenannten Gastarbeiteranwerbung und der Zuwanderung nach Inkrafttreten des Zu-

wanderungsgesetzes die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft gewährleisten

und

 Wettbewerbsverzerrungen, die Aushöhlung der Tarifsysteme und Lohndumping sowie Ungleichbehandlun-

gen bei den Arbeits- und Entlohnungsbedingungen verhindern.9

Der DGB kritisiert daher den im Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gewählten eingeschränkten 

Ansatz. Er bietet in vielen Fällen den Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen keine ausreichende Sicher-

heit für eine langfristige Beschäftigung. Ebenso erhalten die Einwanderungswilligen keine langfristige Per-

spektive für eine Einwanderung nach Deutschland und werden aufenthaltsrechtlich über lange Zeiträume zur 

Akzeptanz unwürdiger Arbeitsbedingungen genötigt. 

9 Siehe auch Vorschläge des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit zur Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigration. Bundesagentur für Ar-

beit. Presseinfo Nr. 27. https://www.arbeitsagentur.de/presse/zuwanderung-auslaendischer-fachkraefte  
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Im Übrigen erfüllt der Entwurf nicht das Ziel der Schaffung von mehr Transparenz. Stattdessen werden neue 

Regelungs-, Ausnahme- und Versagensgründe geschaffen.  

 

Zu Nr. 19: § 18 AufenthG-E „Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen“ 

Die künftige Fachkräftezuwanderung soll sich an den Erfordernissen des Wirtschaftsstandortes Deutschland 

unter Berücksichtigung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt orientieren (Abs. 1). Dieser Grundsatz war bisher in 

§ 18 AufenthG verankert, allerdings mit dem Zusatz des Erfordernisses einer wirksamen Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit. Nunmehr werden zusätzlich die Ziele der Sicherung der Fachkräftebasis und der Stärkung der 

sozialen Sicherungssysteme aufgenommen und auch Bezug genommen auf die Interessen der öffentlichen 

Sicherheit, die bei der Prüfung vor der Einreise berücksichtigt werden. 

In Absatz 2 werden Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis festgelegt. Dazu gehören 

das Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots, die Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit, t, 

die Erlaubnis zur Ausübung eines Berufes sowie die Feststellung der Gleichwertigkeit der Qualifikation bzw. 

des anerkannten oder vergleichbaren Hochschulabschlusses.  

Absatz 3 legt fest, dass Fachkräfte eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung bzw. zur Arbeitsplatzsuche 

erhalten können. Absatz 4 definiert den Begriff der Fachkraft. Fachkräfte sind danach Personen mit einer in-

ländischen qualifizierten Berufsausbildung (Fachkraft mit Berufsausbildung) oder einer gleichwertigen auslän-

dischen Berufsqualifikation sowie Personen mit einem deutschen, einem anerkannten ausländischen oder ei-

nem dem deutschen Abschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss (Fachkraft mit akademi-

scher Ausbildung).  

Absatz 5 legt fest, dass in Fällen der Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 18a Auf-

enthG-E), für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG-E) und der Blauen-Karte-EU 

(§ 18b Abs. 2 AufenthG-E) der Aufenthaltstitel für einen Zeitraum von vier Jahren erteilt werden kann, es sei 

denn, dass der Arbeitsvertrag eine kürzere Frist vorsieht. Gesondert – entsprechend der EU-Blue-Card-Richtli-

nie – wird zudem festgelegt, dass eine Blaue-Karte-EU für die Dauer des Arbeitsvertrages zuzüglich dreier 

Monate ausgestellt wird, allerdings nur dann, wenn die Dauer des Arbeitsvertrages weniger als vier Jahre be-

trägt.  

 

Unabhängig von der grundlegenden Kritik an dem im Referentenentwurf verankert Konzeptes hat der DGB 

keine konkreten Bedenken gegen die in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Bestimmungen. Er weist aber da-

rauf hin, dass die Zulassung von neu einreisenden Drittstaatsangehörigen zur Beschäftigung grundsätzlich nur 

in Branchen erfolgen sollte, in denen nach Durchführung einer gemeinsam mit den Sozialpartnern erstellten 

Engpassanalyse ein Fachkräftebedarf in bestimmten Berufsgruppen festgestellt wurde.  

Der DGB kritisiert die Regelungen des Absatzes 5. Er ist überzeugt, dass eine erstmalige Befristung der Auf-

enthaltserlaubnis für die Dauer von maximal 3 Jahren sinnvoll ist und diese verlängert werden kann. Da der 

Entwurf keine Regelungen für ein erleichtertes Verfahren zum Tätigkeits- und Arbeitgeberwechsel enthält, 

lehnt er die vorgesehene Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ab.  

 

Darüber hinaus ist der DGB überzeugt, dass auch im Falle einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a AufenthG-E 

und § 18b Abs. 1 AufenthG-E – wie bei der Blauen-Karte-EU – eine Fortgeltung der Aufenthaltserlaubnis für 

drei Monate nach Ende des Arbeitsvertrages – unabhängig von den Gründen – erforderlich ist. Sie ist integra-

tionspolitisch und ökonomisch sinnvoll und kann für die Suche nach einem anderen Arbeitsplatz genutzt wer-

den.  
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Zu Nr. 19: § 18a AufenthG-E „Fachkräfte mit Berufsausbildung“ 

Nach § 18a AufenthG-E kann eine Aufenthaltserlaubnis zur qualifizierten Beschäftigung (unter den Bedingun-

gen des Abs. 2) an Fachkräfte mit einem inländischen qualifizierten Berufsabschluss bzw. mit einer gleichwer-

tigen ausländischen Berufsqualifikation erteilt werden. Die Erteilung bedarf der Zustimmung der Bundesagen-

tur für Arbeit und dabei der Prüfung der Befähigung zur Ausübung der Tätigkeit sowie der Arbeitsbedingun-

gen. Auf eine Vorrangprüfung wird verzichtet. In bestimmten Fällen können künftige Arbeitgeber ein be-

schleunigtes Verfahren beantragen (siehe § 81a AufenthG-E).  

 

Da die vorgeschlagenen Regelungen im Wesentlichen der bisherigen Rechtspraxis in Umsetzung des § 18 

Abs. 4 Satz 1 AufenthG entsprechen, hat der DGB keine Bedenken gegen die in § 18a vorgeschlagenen Re-

gelungen. Er begrüßt, dass die bisherige Einschränkung auf eine Beschäftigung „entsprechend“ des Berufs-

abschlusses zugunsten der Prüfung der Befähigung gestrichen wurde. Hinsichtlich der Möglichkeit eines be-

schleunigten Verfahrens wird hier auf die Bewertung zu §§ 71 und 81a AufenthG-E verwiesen. 

 

Zu Nr. 19: § 18b AufenthG-E „Fachkräfte mit akademischer Ausbildung“ 

Die in § 18b AufenthG-E vorgeschlagenen Bestimmungen umfassen zwei unterschiedliche aufenthaltsrechtli-

che Regelungen, die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Fachkräfte mit inländischer bzw. vergleichbarer 

ausländischer akademischer Ausbildung (Abs. 1) und zur Erteilung einer Blauen-Karte EU (Abs. 2).  

In 18b Abs. 2. sind die Mindestvoraussetzungen für die Erteilung der blauen Karte für Personen mit akademi-

schen Abschluss genannt, u.a. sind Mindestlöhne festgesetzt. Für akademische und vergleichbare Fachkräfte 

in der Informations- und Kommunikationstechnologie soll nur ein Mindestlohn von 52% der Beitragsbemes-

sungsgrenze in der Rentenversicherung gelten.  

 

Der DGB weist in diesem Zusammenhang auf seine im Rahmen der Erarbeitung der Blue-Card-Richtlinie und 

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu deren Umsetzung geäußerten Kritik an der Gehaltshöhe hin. Aus 

seiner Sicht dürfen auch bei der Erteilung einer Blauen Karte EU die tariflichen bzw. ortsüblichen Löhne nicht 

unterschritten werden. Daher ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung der Arbeitsbe-

dingungen erforderlich. 

 

Zu Nr. 19: § 18c AufenthG-E „Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte“ 

Der vorgeschlagene § 18c AufenthG-E enthält Regelungen zum Anspruch auf eine Niederlassungserlaubnis 

für Fachkräfte. Die Regelungen beziehen sich auf Voraufenthalte für Fachkräfte mit Berufsabschluss, Fach-

kräfte mit akademischen Abschlüssen, auf Inhaber einer Blauen-Karte-EU sowie auf die Gruppe der Forsche-

rinnen und Forscher mit Voraufenthaltserlaubnis nach § 18d AufenthG-E. Ebenfalls geregelt wird die Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte. Dabei werden bisherige Regelungen aus den §§ 18b, 19 

und 19a Abs. 6 AufenthG aufgenommen und größtenteils beibehalten.  

 

Der DGB begrüßt die Regelungen im Grundsatz. Er kritisiert allerdings, dass die bisher vorhandenen Ausnah-

meregelungen des § 9 Abs. 2 Satz 3 – 6 für die Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte mit inländischem oder 

vergleichbarem Hochschulabschluss entfallen sollen. Er fordert daher eine entsprechende Änderung des Abs. 

1 Nr. 5. Damit würde auch eine Angleichung der Bedingungen an die Niederlassungserlaubnis für Inhaber 

einer Blauen Karte EU erreicht. Hinsichtlich der Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte (Abs. 3) weist 

der DGB auf eine zusätzlich eingeführte Voraussetzung hin, die sich auf die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4) bezieht. 
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Zu Nr. 20: § 18d AufenthG-E „Forschung“ 

In §18d wird im Wesentlichen die bisher in §20 gefasste Regelung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu 

Forschungszwecken übernommen. Für Forschende in der Promotionsphase soll diese Möglichkeit nur noch 

dann entfallen, wenn sie ihre Forschungstätigkeit im Rahmen eines Promotionsstudiums absolvieren, das ein 

Vollzeitstudienprogramm ist (§ 19f Abs. 3 Nr. 2; bisher sind gemäß § 20 Abs. 6 Nr. 4 alle Forscher/innen von 

dieser Möglichkeit ausgeschlossen, deren Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiums ist). Der 

DGB begrüßt das Anliegen der Präzisierung, weist allerdings darauf hin, dass für die Visastellen schwer fest-

stellbar sein wird, inwieweit es sich bei einer Immatrikulation zum Zwecke der Promotion um ein Vollzeitstu-

dium handelt sowie ob Antragstellende, die bisher nicht immatrikuliert sind, zu einem späteren Zeitpunkt die 

Immatrikulation in ein Teil- oder Vollzeitpromotionsstudium planen. In diesem Zusammenhang ist darauf hin-

zuweisen, dass es an vielen Hochschulen möglich und üblich ist, erst kurz vor dem Abschluss der Promotion 

eine Immatrikulation für ein Promotionsstudium vorzunehmen. Der Beirat für Forschungsmigration beim 

BAMF hat in seiner Sitzung vom 28. November 2018 über diese Problematik debattiert und angeregt, zur Ab-

grenzung der Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Forschung stattdessen auf das Vorhandensein eines Ar-

beitsvertrages abzustellen, d.h. allen Forscherinnen und Forschern, die in Bezug zur Promotion einen Arbeits-

vertrag mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung geschlossen haben, Zugang zu einer Aufenthaltser-

laubnis nach §18d zu verschaffen.  

 

Zu Nr. 21: – 25 §§ 18e, 18f, 19, 19a und 19b  

Der DGB hat keine Bedenken hinsichtlich der Veränderungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu den 

genannten Zwecken. 

 

Zu Nr. 26: § 19c AufenthG-E „Besondere Beschäftigungszwecke; Beamte“ 

Im vorgeschlagenen § 19c AufenthG-E werden unterschiedliche Beschäftigungszwecke zusammengeführt. 

Dazu gehören Beschäftigungen unabhängig von einer beruflichen Qualifizierung (§ 19e Abs. 1 AufenthG-E, 

bisher § 18 Abs. 3 AufenthG), Beschäftigungen im öffentlichen Interesse (§ 19e Abs. 3 AufenthG-E, bisher § 

18 Abs. 4 Satz 2), Beschäftigungen im Beamtenverhältnis (§ 19e Abs. 4, bisher § 18 Abs. 4a AufenthG) und 

neu Beschäftigungen als Fachkräfte mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen (§ 19e Abs. 2 Auf-

enthG-E). 

 

In den Absätzen 1, 3 und 4 werden wesentliche bereits vorhandene Bestimmungen übernommen. Der DGB 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die bisherige und in Abs. 1 übernommene Regelung in 

quantitativer Hinsicht bei der Zuwanderung zu Erwerbszwecken von Bedeutung ist. Allein in 2017 wurden 

rund 29.000 Aufenthaltserlaubnisse für eine Beschäftigung erteilt, die keine qualifizierte Berufsausbildung 

voraussetzt.  

 

Zu Absatz 2:  

In Abs. 2 wird die Möglichkeit einer Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Personen mit ausgeprägten be-

rufspraktischen Kenntnissen – unabhängig von der formalen Qualifikation – geregelt. In Einzelfällen konnte 

bereits bisher unter Anwendung des § 18 Abs. 3 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wird nun in den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und 2 BeschV-E näher 

geregelt. Nach § 6 Abs. 1 BeschV-E kann die Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung in ausgewählten 

Berufen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie erteilt werden. Als Voraussetzun-

gen werden hier Berufserfahrungen und ausreichende Sprachkenntnisse (Niveau B 1) verlangt. Auf die 

Sprachkenntnisse kann in begründeten Fällen verzichtet werden. Anders als bisher bedarf auch die Erteilung 
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einer Aufenthaltserlaubnis nach längeren Vorbeschäftigungszeiten einer Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit.  

 

Nach § Abs. 2 BeschV-E kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung in ausgeprägten Engpassberufen 

erteilt werden. Zusätzlich zu den Voraussetzungen bezüglich der Berufserfahrung und ausreichender Sprach-

kenntnisse werden Arbeitgeber zur Übernahme der Kosten verpflichtet, die nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses öffentlichen Stellen für 12 Monate für den Lebensunterhalt entstehen sowie für die Kosten einer 

Abschiebung. Bei über 45 jährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird zusätzlich eine angemessene 

Altersversorgung verlangt.  

 

Der DGB ist überzeugt, dass die nach § 19c Abs. 2 mögliche Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Dritt-

staatsangehörige mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen – ohne formale Qualifikation – nur in be-

sonderen Fällen und nach einer individuellen bzw. berufsgruppenbezogenen Vorrangprüfung akzeptabel ist. 

Eine gesonderte Regelung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung auf dem Gebiet 

der Informations- und Kommunikationstechnologien ist aus seiner Sicht nicht erforderlich, da sich die dortige 

Arbeitsmarktsituation nicht von anderen Branchen unterscheidet.  

Der DGB ist überzeugt, dass die Zulassung zu einer Beschäftigung gemäß § 6 Abs. 1 und 2 BeschV-E nur 

dann akzeptabel ist, wenn nachhaltige Engpässe in den jeweiligen Branchen und Berufsgruppen festgestellt 

werden. Dazu ist die bisher vorhandene Engpassanalyse, die den Bedarf und die Situation des Arbeitsmarktes 

nicht bzw. nicht vollständig abbildet, grundlegend zu reformieren. Ziele müssen dabei unter anderem die stär-

kere Berücksichtigung regionaler Sonderbedarfe und branchenspezifischer Strukturen (z. B. Entsendung) so-

wie die Abbildung von Engpässen auf der Ebene der Berufsgruppen und deren Entwicklung sein. Die Eng-

passanalyse und die daraus folgende Positivliste muss gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet werden.10  

 

Ausdrücklich abgelehnt werden die in § 6 Abs. 1 und 2 enthaltenen Ausschlüsse von § 9 Abs. 1 BeschV und 

damit die Regelungen zur zustimmungsfreien Beschäftigung nach zwei bzw. 3 Jahren. Der Ausschluss gefähr-

det die nachhaltige ökonomische und gesellschaftliche Integration und befördert die dauerhafte Abhängigkeit 

von einem bestimmten Betrieb.  

Der DGB lehnt die in § 6 Abs. 2 enthaltene Voraussetzung der Übernahme der Kosten für die Lebensunter-

haltssicherung und möglicher Abschiebekosten durch die Arbeitgeber ab. Erstens besteht in den meisten Fäl-

len (nach 12 Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung) ein Anspruch auf Leistungen nach SGB III 

und zweitens wird die Regelung zu einer unverhältnismäßigen Abhängigkeit der Beschäftigten von ihrem Ar-

beitgeber führen. Arbeitgeber könnten die diesbezüglichen Lasten auf die Beschäftigten abwälzen. Die Rege-

lung zum Verzicht auf den Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse bei gleichzeitig arbeitsvertraglicher Ver-

pflichtung zur Teilnahme an einem berufsbegleitenden Sprachkurs ist praxisfern, führt zu weiterer Abhängig-

keit und wird daher vom DGB abgelehnt. Diesbezüglich weist der DGB darauf hin, dass nach § 44 Abs. 1 Auf-

enthG-E eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs besteht. Von daher besteht kein Anlass 

für eine zusätzliche Verpflichtung durch den Arbeitsvertrag.  

 

Zu Nr. 31: § 20 AufenthG-E „Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte“ 

Der neue § 20 AufenthG-E fasst bisherige Regelungen zum Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche, z.B. im An-

schluss an ein Studium (§ 16 Abs. 5 AufenthG) oder eine Berufsausbildung (§ 17 Abs. 3 AufenthG) im Inland 

                                                           
10 Siehe auch Vorschläge des Vorstandes und des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigra-

tion. Oktober 2018 



DGB-Stellungnahme zum Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
 

 

 20 

sowie für qualifizierte Fachkräfte mit akademischem Abschluss (§ 18c AufenthG) zusammen. Dies wird er-

gänzt um eine Regelung zur Arbeitsplatzsuche von Fachkräften mit einer inländischen bzw. einer gleichwerti-

gen ausländischen qualifizierten Berufsausbildung. 

Nach Absatz 1 kann einer Fachkraft mit einem inländischen qualifizierten Berufsabschluss oder einer mit dem 

inländischen Abschluss gleichwertigen Berufsausbildung (Definition in § 18 Abs. 4 AufenthG-E) eine Aufent-

haltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche in einem bestimmten Beruf und unter bestimmten Voraussetzungen er-

teilt werden. Zu den Voraussetzungen gehören die Befähigung zur Berufsausübung sowie die für den Beruf 

erforderlichen Deutschsprachkenntnisse. In die Regelung einbezogen sind auch Drittstaatsangehörige, die un-

mittelbar zuvor bereits eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken besaßen sowie Personen, die eine Auf-

enthaltserlaubnis für ein studienbezogenes Praktikum (EU-Richtlinie) hatten.  

In Absatz 2 wird die bestehende Regelung des § 18c Absatz 1 zur Arbeitsplatzsuche akademischer Fachkräfte 

übernommen. 

In Absatz 3 werden weitere bestehende Regelungen zur Arbeitsplatzsuche von Absolventinnen und Absolven-

ten deutscher Hochschulen und einer qualifizierten Berufsausbildung, Forscherinnen und Forschern im An-

schluss an ein Forschungsprojekt und für Personen nach einem Aufenthalt zur Anerkennung ihrer ausländi-

schen Berufsqualifikation zusammengefasst, ohne dass dies in der Sache mit Rechtsänderungen einhergeht.  

Absatz 4 übernimmt im Wesentlichen die bisherigen Regelungen aus § 18c AufenthG zur Lebensunterhaltssi-

cherung, zum Ausschluss einer Verlängerung des Aufenthaltstitels zur Arbeitsplatzsuche sowie zur Möglich-

keit einer erneuten Erteilung. Arbeitsplatzsuchende mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Abs. 1 und 2 dürfen 

ohne weitere Vorbedingung Probearbeiten von bis zu 10 Stunden wöchentlich durchführen, auch wenn ein 

Zugang zu Erwerbstätigkeit ausgeschlossen ist.  

 

Aus Sicht des DGB ist eine Arbeitsplatzsuche aus dem Ausland mit vielfältigen Herausforderungen verbunden, 

das gilt für die Suche nach einem Betrieb genauso wie für das Bewerbungsverfahren. Daher hatte der DGB 

die bisher vorhandenen Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsuche im Anschluss an eine Ausbildungsmaßnahme im 

Inland immer begrüßt. Der DGB befürwortet im Grundsatz auch die Möglichkeit zur Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung.  

 

Der DGB lehnt ausdrücklich die Regelung zur Probearbeit ab, die bei Aufenthaltserlaubnissen nach Abs. 1 und 

2 ermöglicht werden soll. In den letzten Jahren wurden Probearbeiten, die sich über mehrere Tage erstrecken, 

von Unternehmen vermehrt missbraucht. Die Regelung, dass Probearbeiten bis zu 10 Stunden wöchentlich 

erlaubt sind, öffnet Tür und Tor für eine illegale Nebenbeschäftigung und für den Missbrauch durch die Be-

triebe. Gleichwohl kann im Rahmen eines konkret laufenden Bewerbungsverfahrens zur Ermittlung von Kom-

petenzen und Fähigkeiten eine Arbeitsprobe sinnvoll sein. Sie muss aber – wegen der Gefahr des Missbrauchs 

– auf höchstens einen Tag pro Bewerbungsverfahren begrenzt werden. 

 

Der DGB kritisiert die gegenüber dem bisherigen Recht zusätzliche Anforderung an Deutschkenntnisse. Zum 

Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche ist nicht klar, welche Sprachkenntnisse 

für eine bestimmte Tätigkeit erforderlich sind. Das gilt insbesondere für den Bereich der technischen Berufe. 

Auch in  Unternehmen, in denen Deutschsprachkenntnisse erforderlich sind, sind Sprachkenntnisse für die 

Ausführung der konkreten Tätigkeit nur von geringer Relevanz.  

 

Der DGB kritisiert zudem die unterschiedlichen Regelungen zur Aufenthaltsdauer, vor allem im Hinblick auf 

die Unterscheidung bei der Aufenthaltsdauer im Anschluss an ein Studium und an eine Berufsausbildung.  
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Abschnitt 5  
Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen 

 

Bei den Aufenthaltserlaubnissen nach den §§ 23 Abs. 1, 23a Abs. 1, 24, 25 Abs. 4, 25 Abs. 4a und 25 Abs. 

4b wird festgelegt, dass die Aufenthaltserlaubnis nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, sie 

aber nach § 4 Abs. 1 bzw. 2 erlaubt werden kann.  

 

Aus Sicht des DGB handelt es sich nicht um eine Folgeänderung, sondern um eine Beschränkung der Möglich-

keit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Künftig ist eine Erlaubnis zur Aufnahme ins Ermessen der Auslän-

derbehörde gestellt. Sie bedarf – entsprechend § 31 BeschV – keiner Zustimmung durch die Bundesagentur 

für Arbeit. Der DGB lehnt diese Beschränkung ab und fordert eine Beibehaltung der Arbeitsberechtigung. Er 

weist dabei darauf hin, dass bereits im Eckpunktepapier der Bundesregierung Geflüchtete zum inländischen 

Arbeitskräftepotenzial gerechnet wurden.  

 

Zu Nr. 39: § 25b AufenthG-E „Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“ 

Nach dem neu vorgeschlagenen Absatz 6 soll nach § 60c Geduldeten unabhängig von der in § 25b Abs. 1 

enthaltenen Dauer des Aufenthalts (mindestens 8 Jahre) eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die in § 

60c enthaltenen Voraussetzungen werden hier als Bedingungen gesetzt. Damit wird ein Übergang von einer 

Beschäftigungsduldung zu einer Aufenthaltserlaubnis ermöglicht.  

 

Der DGB begrüßt die Regelung, denn damit können gut integrierte Geduldete wesentlich früher eine Aufent-

haltserlaubnis erhalten.  

 

Abschnitt 8 

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

 

Zu Nr. 46: § 39 AufenthG-E „ Zustimmung zur Beschäftigung“ 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte nach §§ 18a und 18b setzt nach Abs. 2 n. F. die Zu-

stimmung der Bundesagentur für Arbeit voraus. Die Zustimmung kann nach Prüfung der Arbeitsbedingungen 

und der Befähigung zur Berufsausübung erteilt werden. Entsprechend Satz 2 wird die Zustimmung ohne Vor-

rangprüfung erteilt.  

 

Der DGB begrüßt das Zustimmungserfordernis und den Erhalt der Prüfung der Arbeitsbedingungen. Die Prü-

fung des Befähigungsnachweises ergibt sich daraus, dass die Zulassung ausländischer Fachkräfte ausgeweitet 

werden soll. Dies ist aus Sicht des DGB sicher sinnvoll.  

Zur Prüfung der Arbeitsbedingungen wird vielfach nur die Papierlage vor der Einreise genutzt. Die anschlie-

ßende Beschäftigung erfolgt jedoch oft zu schlechteren Bedingungen. Daher fordert der DGB im Rahmen des 

Zustimmungsverfahrens auch Prüfungen vor Ort und eine Ausweitung der Kontrollkompetenzen auch wäh-

rend des Aufenthalts. Dabei ist sicherzustellen, dass der Aufenthaltsstatus der Beschäftigten durch Nichtein-

haltung der tariflichen Arbeitsbedingungen nicht gefährdet wird. Es muss sichergestellt werden, dass die Ar-

beitgeber ihre Zusagen auch tatsächlich einhalten.  
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Aus Sicht des DGB ist der Verzicht auf eine Vorrangprüfung zwar aktuell und rechtssystematisch11 verständ-

lich, im Gesamtzusammenhang aber nicht zielführend.  

Ein verschärfter Wettbewerb um Arbeitsplätze zwischen inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

bereits in Deutschland lebenden Migranten, nach Deutschland entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern aus der EU sowie neu Zuwandernden muss vermieden werden. 

 

Der DGB hatte – wie bereits zuvor ausgeführt – im Verwaltungsrat einer Regelung zugestimmt, mit der Kon-

kurrenzsituationen vermieden werden können. Statt der Positivliste, die einzelne Berufe aufführt und die Situ-

ation auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend abbildet, sollte das Instrument einer berufsübergreifenden Liste 

genutzt werden, die auf einer grundlegend reformierten Engpassanalyse basiert. Die Engpassanalyse sollte 

branchenbezogen in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erstellt werden. Die Engpassanalyse wäre nicht 

nur für die Zustimmung zu einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a und 18b von Bedeutung, sie könnte auch 

bei der Zustimmung gemäß § 39 Abs. 3 genutzt werden. 

 

 
Kapitel 5  

Beendigung des Aufenthalts 

Abschnitt 1  

Begründung der Ausreisepflicht 

 

Zu Nr. 55: § 60a AufenthG-E „Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“ 

Der Referentenentwurf sieht in § 60a vor, dass in Zukunft eine weitere Personengruppe einem Arbeitsverbot 

unterliegt: Personen aus als „sicher“ eingestuften Herkunftsstaaten sollen auch dann ein Arbeitsverbot erhal-

ten, wenn ihr Asylantrag zurückgenommen wurde oder sie keinen Asylantrag gestellt haben. Zudem sollen 

diesen Personen in Zukunft auch schulische Berufsausbildungen untersagt werden, selbst wenn diese bereits 

aufgenommen wurden.  

 

Der DGB lehnt die Ausweitung auf diese weitere Personengruppe ab. Das Arbeitsverbot trifft potenziell auch 

ehemalige Inhaber von Aufenthaltstiteln, die anderen Zwecken dienten (wie Studium, Berufsausbildung, Ar-

beit, Familie). Es besteht kein sachlicher Grund, diese Personen allein mit Blick auf ihre Herkunft gegenüber 

Personen aus sonstigen Herkunftsländern schlechter zu stellen. Darüber hinaus wird ein neues Verbot in Form 

eines Bildungsverbots eingeführt, indem den von Arbeitsverboten betroffenen Menschen die Aufnahme oder 

Fortführung einer schulischen Berufsausbildung versagt wird. Die vorgeschlagenen Verbote führen zu einem 

faktischen Verlust der Erwerbsfähigkeit, mit allen umfangreichen Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch 

für Kommunen und Länder. 

Bisher konnten beispielsweise unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus als „sicher“ eingestuften Herkunfts-

ländern eine Ausbildungsduldung erhalten, wenn sie vorher keinen Asylantrag gestellt hatten. Diese Möglich-

keit soll in Zukunft nicht mehr bestehen. Bereits begonnene schulische Ausbildungen müssten ggf. abgebro-

chen werden.  

 

Zu Nr. 56: § 60b AufenthG-E „Ausbildungsduldung“  

Der DGB stellt fest, dass statt für alle Beteiligten Rechtssicherheit und gleichberechtigte Zugänge zur Ausbil-

dungsförderung und integrationsfördernden Lebensumständen zu schaffen, es bei einer Ausbildungsduldung 

                                                           
11 Bei Fachkräften mit akademischem Abschluss wurde bisher schon weitgehend auf eine individuelle Vorrangprüfung verzichtet und eine Zustimmung 

auf Basis der Positivliste erteilt.  
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bleibt. Die Folgen sind weiterhin: größeres Risiko der Ausbeutung, Unsicherheit auf Seiten der Auszubilden-

den und der Unternehmen und Zukunftsangst für die Betroffenen. Diese Faktoren gefährden den Erfolg der 

Ausbildung. Der DGB fordert statt einer Ausbildungsduldung eine Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungszwe-

cken.  

Eine Ausbildungsduldung unkonditioniert auch auf Assistenz- und Helferausbildung auszuweiten, sieht der 

DGB kritisch. Auch wenn die Anschlussfähigkeit zu einem anerkannten Ausbildungsberuf vorausgesetzt wird, 

besteht die Gefahr, dass Geduldete unter ihren Potenzialen ausgebildet werden. Auch Berufs- und Verdienst-

chancen können sich verschlechtern.  

Angesichts der in den Bundesländern sehr unterschiedlicher Regelungen zur Ausbildungsduldung, insbeson-

dere im Hinblick auf die Frage der Zeit der Anbahnung einer Ausbildung nach Abschluss des Ausbildungsver-

trages bzw. für eine vorbereitende Maßnahme, z. B. einer Einstiegsqualifizierung (EQ), sind Verbesserungen 

erforderlich. Als wichtigen Schritt betrachtet der DGB daher die in Abs. 3 vorgenommene Regelung, nach der 

eine Ausbildungsduldung schon maximal 6 Monate vor Beginn der Ausbildung erteilt werden kann. Ebenfalls 

begrüßt der DGB, dass die bisherige Bestimmung hinsichtlich der einmaligen Erteilung einer Duldung nach 

vorzeitigem Abbruch zur Suche nach einer anderen Ausbildungsstelle beibehalten wird.   

 

In Absatz 2 werden die Ausschlussgründe hinsichtlich des Bevorstehens konkreter Maßnahmen zur Aufent-

haltsbeendigung konkretisiert aber nicht abschließend aufgezählt.  

 

Absatz 5 regelt die Mitteilungspflicht für Betriebe und andere Ausbildungsstätten. Dabei werden die bisheri-

gen Bestimmungen aus § 60a Abs. 2 weitgehend übernommen. Der DGB weist in diesem Zusammenhang 

nochmals auf die, im Rahmen der Einführung der Ausbildungsduldung geäußerten, Kritik an der Mitteilungs-

pflicht hin.   

 

Zu Nr. 56: § 60 c „Beschäftigungsduldung“ 

Erwerbstätige Geduldete waren bisher auf eine Ermessensduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 angewiesen. Mit 

der neuen Regelung nach § 60c Abs. 1 wird nun die Erteilung einer Duldung zur Beschäftigung im Regelfall 

ermöglicht.  

Die Erteilung der Ausbildungsduldung wird vom Erfordernis einer Identitätsklärung abhängig gemacht. Die 

Identität muss gem. § 60 b Abs. 2 Nr. 3 geklärt sein (bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 

2016 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, oder bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 

2017 und vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spä-

testens jedoch bis zum letzten Tages des auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden fünften Monats oder 

bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes innerhalb der ersten sechs 

Monate nach der Einreise inklusive Fiktion für die Fristwahrung nach § 60 b Abs. 2 Nr. 3 c, letzter Halbsatz 

AufenthG). 

 

Der DGB begrüßt die Einführung einer Beschäftigungsduldung als – wenn auch kleinen Schritt – hin zu einem 

Spurwechsel, auch wenn die in Abs. 2 enthaltenen Voraussetzungen über § 60a hinausgehen. Problematisch 

sind insbesondere unterschiedlichen Fristen für die Identitätsklärung 

Zudem werden die weiteren Voraussetzungen, wie die zur vollständigen Lebensunterhaltssicherung innerhalb 

der letzten 12 Monate vor Beantragung der Beschäftigungsduldung, Vorbeschäftigungszeit von mindestens 

18 Monaten sowie der erfolgreiche Abschluss eines Integrationskurses – angesichts der bisher vorhandenen 
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Ausschlüsse –, nur von einem kleinen Teil der Geduldeten zu erfüllen sein. Die Voraussetzungen für die Be-

schäftigungsduldung sind insgesamt höher als bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b „Auf-

enthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“.   

Aus Sicht des DGB sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Beschäftigungsduldung unverhältnismä-

ßig hoch. Sie sollten im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nochmals auf ihre Praxistauglichkeit geprüft 

werden. Es macht kaum Sinn eine Neuregelung einzuführen, die niemand in Anspruch nehmen kann.  

 

 

 

 

 
Kapitel 7 Verfahrensvorschriften 

Abschnitt 1 Zuständigkeiten 

 

Zu Nr. 58: § 71 AufenthG-E „Zuständigkeit“ 

Nach der vorgeschlagenen Ergänzung in § 71 AufenthG-E durch Absatz 1 Satz 3 sollen die Bundesländer 

mindestens eine zentrale Ausländerbehörde einrichten, die als zuständige Behörde nach der Visumerteilung 

die Ersterteilung einer Aufenthaltserlaubnis vornimmt. Begründet wird die Einrichtung mit der Kritik insbeson-

dere von Unternehmen an der Dauer der Verfahren sowie an der „nicht immer einheitlich“ gestalteten 

Rechtsauslegung [Begründung Seite 114].  

 

Der DGB ist überzeugt, dass die Verfahrensabläufe bei der Einreise und der Erteilung einer erstmaligen Auf-

enthaltserlaubnis zu Ausbildungs- und Beschäftigungszwecken zu kompliziert sind und vor allem wegen häu-

figer Doppelprüfungen zu lange dauern. Zudem werden die Ausländerbehörden mit Aufgaben betraut, für die 

sie weder personell ausreichend ausgestattet sind noch eine inhaltlich ausreichende Kompetenz vorliegt. 

Hinzu kommt, dass die personellen Ressourcen in den Auslandsvertretungen zu langen Wartezeiten führen. 

Statt aber die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Doppelprüfungen abzuschaffen und Aufgaben z.B. bei 

der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder bei einem Arbeitgeberwechsel zu reduzieren, werden im 

vorgeschlagenen Entwurf weitere Aufgaben z.B. im Hinblick auf die Arbeitsmarktzulassung auf die Ausländer-

behörden übertragen. Gleichzeitig sollen durch beschleunigte Verfahren und durch Einrichtung zentraler Aus-

länderbehörden die Verfahren weiter beschleunigt werden.  

Zudem werden durch die Einrichtung neuer zentraler Ausländerbehörden zusätzliche Verwaltungskosten ver-

ursacht, die aus Sicht des DGB in keinem Verhältnis zu der gewünschten Beschleunigung und der Schaffung 

von Transparenz sowie der prognostizierten Anzahl der zusätzlich neu einreisenden Fachkräfte (22.000) ste-

hen.  

Aus Sicht des DGB könnte eine Vereinfachung bei Verfahren zum Wechsel der Tätigkeit oder eines Arbeitge-

bers mit dazu beitragen, die Verwaltungsverfahren zu reduzieren. Insgesamt sind aus Sicht des DGB die Mig-

rationsprozesse mit dem Ziel eines integrierten Erwerbsmigrationsmanagements behördenübergreifend neu 

zu gestalten.12 

Die Schaffung neuer zentraler Ausländerbehörden ist aus Sicht des DGB nicht erforderlich. Der Erfüllungsauf-

wand steht in keinem Verhältnis zur Zahl der erwarteten neu einreisenden Fachkräften.  

 

 

                                                           
12 Siehe auch Bundesagentur für Arbeit: „Vorschläge von Vorstand und Verwaltungsrat der BA zur Vereinfachung der gezielten Erwerbsmigration“. 

Oktober 2018 
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Abschnitt 3  

Verwaltungsverfahren 

 

Zu Nr. 64: § 81a AufenthG-E „Beschleunigtes Fachkräfteverfahren“ 

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren gemäß § 81a soll zu einer verlässlich schnelleren Besetzung freier Stel-

len und zu mehr Verfahrenstransparenz zwischen zentralen Ausländerbehörden und Arbeitgebern führen. 

Eine neue Zuständigkeitskonzentration bei zentralen Ausländerbehörden und definierte Bearbeitungsfristen 

zum Beispiel bei der Anerkennungsstelle (§14a BQFG) sollen dazu beitragen.  

 

Der DGB sieht die Gefahr, dass die für die Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen durch diese 

zeitlichen Vorgaben unter Druck gesetzt werden und die Qualität der Entscheidungen darunter leidet. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Feststellungsverfahren den erforderlichen Qualitätsstandards entspricht. Daher 

lehnt der DGB die verkürzte Frist ab.  

Der DGB schlägt vor, die Verfahren, die nach In- Kraft-Treten von §14a BQFG durchgeführt wurden, spätes-

tens nach zwei Jahren zu evaluieren, um ggf. Änderungen vorzunehmen. 

 

 
Artikel 2 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

 

Zu Nr. 1: § 30 SGB III-E 

Mit der vorgesehenen Neuregelung wird die Beratung der BA auch ausgeweitet auf die Möglichkeit der Bera-

tung von ausländischen Fachkräfte bezüglich der Anerkennung ihrer Abschlüsse. Damit wird die Aufgabe, die 

bisher das IQ Netzwerk ausgeübt hat, auf die BA übertragen. Da das IQ Netzwerk aus ESF Mitteln finanziert 

wird, ist die Finanzierung langfristig nicht gesichert. Deswegen ist diese Übertragung sachgerecht.  

 

Zu Nr. 2: § 34 SGB III-E 

Siehe Bewertung zu Nr. 1 bei der geplanten Beratung der Arbeitgeber.  

 

Zu Nr. 3: § 404 SGB III-E 

Die Pflichten der Arbeitgeber zur Erteilung von Auskünften über die Beschäftigungsbedingungen werden ver-

schärft. Damit können auch Arbeitgeber belangt werden, die sich bisher geweigert haben, Auskunft zu ge-

ben. Die verschärften Auskunftspflichten werden ausdrücklich begrüßt.  

 

 
Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen 

 

Zu Nr. 1: § 14a AufenthG-E „Beschleunigtes Verfahren in den Fällen des § 81a Aufenthaltsgesetz  

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren gemäß §81a soll zu einer verlässlich schnelleren Besetzung freier Stel-

len und zu mehr Verfahrenstransparenz zwischen zentralen Ausländerbehörden und Arbeitgebern führen. 

Eine neue Zuständigkeitskonzentration bei zentralen Ausländerbehörden und definierte Bearbeitungsfristen 

bei der Anerkennungsstelle (§14a BQFG) sollen dazu beitragen.  
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Der DGB sieht die Gefahr, dass die für die Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen durch diese 

zeitlichen Vorgaben unter Druck gesetzt werden und die Qualität der Entscheidungen darunter leidet. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Feststellungsverfahren den erforderlichen Qualitätsstandards entspricht.  

Der DGB schlägt vor, die Verfahren, die nach In- Kraft-Treten von §14a BQFG durchgeführt wurden, spätes-

tens nach zwei Jahren zu evaluieren, um ggf. Änderungen vorzunehmen. 

 

 
Artikel 4 bis Art. 23 

 

Die Änderungen in den Berufsordnungen und Gesetzen sind Folge der Veränderungen in Artikel 3 und bezie-

hen sich auf die Frage der Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen.  

 

 
Artikel 24 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

 

Es handelt sich nicht um eine Verschärfung bestehender Regelungen; vielmehr wird die bisherige Regelung 

des Bundeskindergeldgesetzes, wonach dieser Personenkreis ausgenommen war, um die weiteren Tatbe-

stände des Aufenthaltsgesetzes (Neufassung), die zu einer befristeten Aufenthaltserlaubnis führen können, 

ergänzt bzw. an die Struktur der Neufassung angepasst.  

 

 
Artikel 29 

Änderung des Asylgesetzes 

 

Die Änderung des Asylgesetzes sieht bei den beschleunigten Verfahren (§ 30a Asylgesetz) vor auch Personen-

gruppen einzufügen, die sich zuvor über das Aufenthaltsgesetz rechtmäßig in Deutschland aufgehalten ha-

ben. Es handelt sich um besondere Personen, die nach § 17 Aufenthaltsgesetz zur Aufnahme einer Ausbil-

dung und nach § 20 Aufenthaltsgesetz eingereist sind, um eine Forschertätigkeit auszuüben. Diese werden 

dann bei Beantragung von Asyl dem beschleunigten Verfahren unterzogen.   

 

 
Artikel 32 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

 

Der Gesetzgeber will in § 14 Abs. 3 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) die Angabe „§ 12 Abs. 1 

Satz 2“ durch die Wörter „§ 12 Absatz 1 Satz 3“ ersetzen. Als Begründung wird die Berichtigung eines Re-

daktionsversehens angeführt. Gegenstand des § 12 Abs. 1 Sätze 3 und 4 AÜG ist jedoch der notwendige In-

halt der Vertragsurkunde. Diese in § 12 Abs. 3 Satz 2 AÜG in seiner geltenden Fassung als schriftliche Erklä-

rung des Verleihers bezeichnete Vertragsurkunde soll dem Betriebsrat des Entleihers zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Nach Auffassung des DGB ist es daher nicht ausreichend, § 12 Abs. 1 AÜG lediglich dahingehend zu ändern, 

Satz 3 anstatt Satz 2 anzuführen. Richtigerweise muss in § 14 Abs. 3 Satz 2 die Angabe „§ 12 Abs. 1 Satz 2“ 

durch die Wörter „ 12 Absatz 1 Satz 3 und 4“ ersetzt werden.  
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Artikel 35 

Änderung der Beschäftigungsverordnung 

Teil 2 „Qualifizierte Beschäftigungen“ 

 

Zu Nr. 3: § 2 BeschV-E „Vermittlungsabsprachen“ 

Die in § 2 BeschV-E vorgeschlagene Neuregelung bezieht sich auf die mögliche Zustimmung zu einer Aufent-

haltserlaubnis zur Durchführung von Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und 

hier insbesondere auf solche Fälle, bei denen es eine Vermittlungsabsprache mit der Arbeitsverwaltung im 

Herkunftsland gibt (§ 16d Abs. 4 AufenthG-E).  

Der DGB begrüßt, dass in den in § 16d Abs. 4 AufenthG-E genannten Fällen eine Zustimmung der Bunde-

sagentur für Arbeit verlangt wird. Damit werden die Maßnahmen zur Anerkennung mit Erwerbstätigkeit ver-

bunden.  

Er begrüßt auch die Möglichkeit der Zustimmung im Fall der Erklärung, dass eine Anerkennung der Gleich-

wertigkeit der im Ausland erworbenen Qualifikation nachgeholt wird. Allerdings muss sichergestellt werden, 

dass den Drittstaatsangehörigen von den Betrieben auch die Möglichkeit zur Durchführung des Anerken-

nungsverfahrens gegeben wird und sie nicht einfach im Helferbereich beschäftigt werden. Daher plädiert der 

DGB für eine Verpflichtung der Arbeitgeber, die Anerkennung nachhaltig zu unterstützen.  

Der in Absatz 3 festgelegte Zeitraum von drei Jahren, in denen die Anerkennung erworben werden muss, er-

scheint angemessen, zumal in den meisten Fällen das Erlernen der Sprache unterstützt werden muss.  

 

Zu Nr. 6: § 6 BeschV-E „Beschäftigung in ausgewählten Berufen bei ausgeprägter berufspraktischer Erfah-

rung“ 

Die Zustimmung kann nach Absatz 1 Einwanderungsinteressierten und für eine qualifizierte Beschäftigung in 

Berufen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie unabhängig von der Qualifikation 

als Fachkraft erteilt werden. Voraussetzung ist, dass sie eine durch in den letzten sieben Jahren erworbene, 

mindestens fünfjährige Berufserfahrung nachgewiesene vergleichbare Qualifikation besitzen und über ausrei-

chende deutsche Sprachkenntnisse verfügen.  

Nach Absatz 2 kann eine Zustimmung zum Aufenthalt von Erwerbstätigen mit ausgeprägten berufsprakti-

schen Erfahrungen zur Beschäftigung auch in anderen Berufen erfolgen, sofern es sich um Engpassberufe 

handelt, die in einer Positivliste aufgeführt sind. Absatz 2 enthält eine Reihe von weiteren Voraussetzungen, 

wie eine fünfjährige Berufserfahrung vor der Beantragung und ausreichende Deutschsprachkenntnisse sowie 

das Vorhandensein einer angemessenen Altersversorgung, sofern die Person älter als 45 Jahre ist. Darüber 

hinaus müssen auch die Arbeitgeber Voraussetzungen erfüllen. So müssen sie sich verpflichten, nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses für 12 Monate die Kosten für die Lebensunterhaltssicherung sowie die Kosten 

für eine Abschiebung zu übernehmen. Und bei einem einzelfallbezogenen Verzicht auf ausreichende Deutsch-

kenntnisse als Zustimmungsvoraussetzung ist eine verpflichtende Teilnahme an einem berufsbegleitenden 

Deutschsprachkurs im Arbeitsvertrag zu verankern.  

 

Aus Sicht des DGB wird mit dieser Ausnahmeregelung ein Präzedenzfall geschaffen, der das System der Zu-

wanderung von Fachkräften aufweichen könnte. Es ist schwer nachvollziehbar, wie die vergleichbare Qualifi-

kation tatsächlich nachgewiesen werden soll.  

Der DGB weist zudem darauf hin, dass aus seiner Sicht die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c 

Absatz 2 nur akzeptabel ist, wenn die bisher als Grundlage für die Positivliste genutzte Engpassanalyse 
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grundlegend reformiert wird (siehe auch Bewertung zu § 19c Abs. 2). Wenn auf Basis der veränderten Eng-

passanalyse Bedarfe in Berufsgruppen festgestellt worden sind, kann auch auf eine individuelle Vorrangprü-

fung verzichtet werden und eine Liste zugelassener Berufsgruppen (nicht Einzelberufe) genutzt werden.  

Auf die in § 6 Abs. 1 BeschV-E enthaltenen besonderen Regelungen für eine Beschäftigung im Gebiet der In-

formations- und Kommunikationstechnologien kann aus Sicht des DGB verzichtet werden, denn die dortige 

Situation ist mit der in anderen Branchen vorhandenen Arbeitsmarktlage vergleichbar.  

Die in Abs. 2 enthaltenen Voraussetzungen und Bedingungen mögen zwar einen Beitrag dazu leisten, die 

Zahl der Fälle zu begrenzen. Sie werden aber in der Praxis kaum anwendbar sein bzw. zu erheblichen Inter-

pretationsproblemen führen.  

In den Absätzen 1 und 2 werden deutsche Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Unter integrationspolitischen Ge-

sichtspunkten ist dies sinnvoll und richtig. Damit wird der Spracherwerb aber weitgehend ins Ausland verla-

gert obwohl gleichzeitig die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sprachkurs erhalten bleibt. Der DGB ist 

überzeugt, dass ausreichende Deutschsprachkenntnisse auch für die Möglichkeit der beruflichen Mobilität er-

forderlich sind. Im Hinblick auf die Regelungen in Abs. 2 bleiben die Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag 

unklar. Erforderlich wären vor allem berufsbegleitende Kurse.  

Der DGB bezweifelt insgesamt, ob die vorgeschlagenen Regelungen in § 6 BeschV-E, umsetzbar sind und ob 

damit ein richtiger Weg zu einer an der langfristigen Entwicklung des Arbeitsmarktes orientierten Arbeitskräf-

tezuwanderung eingeschlagen wird. Er weist auch nochmals auf die Abhängigkeit des Aufenthalts von einem 

Arbeitgeber hin, die durch die Verpflichtung zur Übernahme von Kosten noch weiter verstärkt wird.  

Der DGB fordert eine grundlegende und konzeptionelle Überarbeitung von Regelungen zur Erteilung von Auf-

enthaltserlaubnissen an Personen mit ausgeprägten berufspraktischen Erfahrungen sowie der Regelungen zur 

Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit.  

 

Zu Nr. 7: § 8 BeschV-E „Betriebliche Aus- und Weiterbildung; Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-

nen 

Der DGB begrüßt, dass bei der Zuwanderung zur Ausbildung die Vorrangprüfung bestehen bleibt. Dadurch 

gibt es ein Instrument, um bei Bedarf den Ausgleich am Ausbildungsmarkt zu steuern, wenn die Situation am 

Ausbildungsmarkt dies erfordert.  

 

 
Teil 3 

Vorübergehende Beschäftigung 

 

Der DGB begrüßt, dass die Vorrangprüfung bei der Zustimmung zu Aufenthaltstiteln zur vorübergehenden 

Beschäftigung eingeführt bzw. erhalten bleibt. Dies gilt für die Beschäftigung 

 im Rahmen des internationalen Personalaustausches (§ 10 Abs. 1) 

 für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer (§ 10a) 

 für Spezialitätenköchinnen und Köche (§ 11 Abs. 2) 

 für Au-pair Beschäftigungen (§ 12) 

 für Hausangestellte von Entsandten (§ 13) 

 für eine saisonabhängige Beschäftigung (§ 15a) 

 für Schaustellergehilfen (§ 15b) sowie 

 für Haushaltshilfen (§ 15c) 
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Artikel 38 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Nach Artikel 38 Abs. 1 Fachkräfteeinwanderungsgesetz-E tritt das Gesetz ein halbes Jahr nach Verkündigung 

in Kraft. Die Frist soll den zuständigen Behörden Gelegenheit geben, entsprechende Maßnahmen zur Vorbe-

reitung zu treffen. Nach Abs. 2 treten die Regelungen zur Ausbildungsplatzsuche sowie zur Arbeitsplatzsuche 

nach fünf Jahren außer Kraft. Begründet wird dies mit der Ermöglichung einer Evaluation. 

 

Der DGB hält die Frist beim Inkrafttreten für wichtig. Viele der Behörden müssen ihre Verwaltungsverfahren 

verändern. Gleichzeitig sollte die Frist genutzt werden, um entsprechende Anwendungshinweise zu erstellen 

und die Neuregelungen und Verfahren ausreichend zu kommunizieren.  

Aus Sicht des DGB ist eine Evaluierung nicht nur für die in Abs. 2 enthaltenen Regelungen erforderlich. Er ist 

überzeugt, dass vor allem auch die Regelungen zum beschleunigten Verfahren evaluiert werden müssen.  

Die Regelung zum Außerkrafttreten der Regelungen zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche lehnt der DGB 

ab. Vor allem für Absolventinnen und Absolventen einer Berufs- oder Hochschulausbildung wäre es besonders 

problematisch, wenn sie im Anschluss an einen erfolgreichen Abschluss keine Aufenthaltserlaubnis zu Ar-

beitsplatzsuche erhielten. Gleiches gilt für Erwerbstätige, die nach Beendigung des Arbeitsvertrages ohne 

Aufenthaltserlaubnis ausreisen müssten.  
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